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T EIL A  BEGRÜNDUNG  

1 . Pla na u f s t ellu ng  
 
Auf Grund des §  1  Abs.  3  des Baugesetz buches ( BauGB)  i. V. m .  §  5 8  des Niedersä ch-
sischen K om m unalv erfassungsgesetz es ( NK om VG)  und des §  8 4  der Niedersä chsi-
schen Bauordnung ( NBauO )  hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Schnev erdingen 
in seiner Sitz ung am  2 2 . 0 5 . 2 0 1 7  die Aufstellung des Bebauungsp lanes Schnev erdin-
gen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  beschlossen.  Der Bebauungsp lan Nr.  8 2  „ Erlenweg“  dient der 
Nachv erdichtung und der Innenentwick lung und wird im  beschleunigten Verfahren 
gem .  §  1 3 a BauGB ohne Durchführung einer U m weltp rüfung  ( §  2  Abs.  4  BauGB)  und 
m it Verz icht auf die frühz eitige Beteiligung der Ö ffentlichk eit und der Behörden gem .  
§ §  3  ( 1 )  und 4  ( 1 )  BauGB beschlossen.  Der Aufstellungsbeschluss wurde gem ä ß §  2  
Abs.  1  BauGB am  2 2 . 0 6 . 2 0 1 7  ortsüblich bek anntgem acht.  
 
Die Aufstellung des Bebauungsp lanes im  beschleunigten Verfahren nach 1 3 a BauGB 
ist an bestim m te Vorrausetz ung gebunden, die folgend erlä utert werden.   
 
Nach §  1 3 a Abs.  1  k ann das beschleunigte Verfahren seine Anwendung finden, wenn 
der Bebauungsp lan der Wiedernutz barm achung v on Flä chen, der Nachv erdichtung 
oder anderen M aßnahm en der Innenentwick lung dient.  Die v orliegende P lanung wird 
durch die Ergebnisse der Wohnungs- und Wohnbaulandbedarfsanaly se 2 0 3 0  ( WBA 
2 0 3 0 )  der Stadt Schnev erdingen, die im  J ahr 2 0 1 5  erstellt und v om  Rat der Stadt 2 0 1 6  
als Handlungsk onz ep t beschlossen wurde, begründet und dient der Innenentwick lung.  
 
Ein Bebauungsp lan darf im  beschleunigten Verfahren ohne eine Vorp rüfung der U m -
weltauswirk ungen nach §  2  Abs.  4  Satz  4  BauGB  nur aufgestellt werden, wenn in ihm  
eine z ulä ssige Grundflä che im  Sinne §  1 9  Abs.  2  BauNVO  v on insgesam t weniger als 
2 0 . 0 0 0  m ²  festgesetz t wird.  Der Geltungsbereich des Bebauungsp lanes Schnev erdin-
gen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  um fasst eine Gesam tflä che v on ca.  5 8 . 6 7 0  m ² .  Die Grundflä -
chenz ahl wird auf ein M aß v on 0 ,3  festgesetz t, sodass sich folgende z ulä ssige Grund-
flä che ergibt:  
 
Geltungsbereich, ca.    5 8 . 6 7 0  m ²  
P riv ate Grünflä che, ca.    - 5 7 7  m ²  
Verk ehrsflä che im  Geltungsbereich, ca.   - 3 . 7 1 7  m ²  
M aßgebende Grundstück sflä che, ca.   =  5 4 . 3 7 6  m ²  
    
Z ulä ssige Grundflä che 0 ,3  x  5 4 . 3 7 6  m ²  =  1 6 . 3 1 2 ,8  m ²  
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U nter Berück sichtigung der m aßgebenden Grundstück flä che und dem  festgelegten 
M aß der Grundflä chenz ahl v on 0 ,3  ergibt sich eine z ulä ssige Grundflä che v on ca.  
1 6 . 3 1 2 ,8  m ² , sodass der Schwellenwert v on 2 0 . 0 0 0  m ²  nicht erreicht wird.    
 
Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist nach §  1 3 a Abs.  1  Satz  4  und Satz  
5  BauGB nur m öglich, wenn durch den Bebauungsp lan k eine Vorhaben begründet 
werden, die einer P flicht z ur Durchführung einer U m weltv erträ glichk eitsp rüfung nach 
U VP G oder L andesrecht unterliegen oder wenn es Anhaltsp unk te für eine Beeinträ ch-
tigung der in §  1  Abs.  6  Nr.  7  Buchstabe b genannten Schutz güter gibt.  Ein U m weltbe-
richt wird der Begründung nicht beigefügt.  Die durch die P lanung bedingten Eingriffe 
gelten v or der p lanerischen Entscheidung als erfolgt bz w.  z ulä ssig.  Ein sep arates 
Fachgutachten z ur Eingriffsregelung nach §  1 a Abs.  3  Satz  6  BauGB in Verbindung 
m it § §  1 5  ff.  BNatschG m uss gem ä ß §  1 3 a  Abs.  2  Nr.  4  BauGB nicht durchgeführt 
werden.  U m  artenschutz rechtliche Verbotstatbestä nde gem .  §  4 4  Abs.  1  BNatschG z u 
v erm eiden wurde ein artenschutz rechtlicher Fachbeitrag erstellt, der Teil B der Be-
gründung ist.  
 
Der Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  8 2  dient der Innenentwick lung bz w.  der 
Nachv erdichtung und der Schaffung v on Wohnraum .  Die Festsetz ung eines Allgem ei-
nen Wohngebietes lä sst nach BauNVO  §  4  allgem ein Vorhaben wie Wohngebä ude, 
der Versorgung des Gebietes dienende L ä den, Schank - und Sp eisewirtschaften, nicht 
störende Handwerk sbetriebe sowie Anlagen für k irchliche, k ulturelle, soz iale, gesund-
heitliche und sp ortliche Z weck e z u.  Der v orliegende Bebauungsp lan erm öglicht in sei-
nen Dim ensionen k eine Vorhaben, die eine U m weltv erträ glichk eitsp rüfung nach Anla-
ge 1  des U VP G oder nach L andesrecht v orsehen.  Durch die L age des Geltungsberei-
ches im  Innenbereich der Stadt Schnev erdingen und der um liegenden Wohnbebauung 
gibt es nach §  1 3 a Abs. 1  Satz  5  BauGB k eine Anhaltsp unk te für eine Beeinträ chtigung 
der geschütz ten Natura 2 0 0 0  Gebiete ( FFH-Gebiete und Vogelschutz gebiete, §  1  Abs.  
6 .  Nr.  7 b BauGB, §  3 2  BNatSchG) .  
 
Es ist festz ustellen, dass der Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  alle 
Voraussetz ungen für das beschleunigte Verfahren nach §  1 3 a BauGB erfüllt.    
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2. Ges et z li c h e Gru nd la gen 
 
Der Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  wird auf Grundlage der fol-
genden Gesetz e und Verordnungen erstellt:  
 
1 .  Baugesetz buch ( BauGB)  in der Fassung der Bek anntm achung v om  2 3 . 0 9 . 2 0 0 4  
( BGBl.  I S.  2 4 1 4 ) , z uletz t geä ndert durch Gesetz  v om  2 0 . 0 7 . 2 0 1 7  ( BGBl.  I S.  2 8 0 8 )  
m . W. v .  2 9 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
 
2 .  Verordnung über die bauliche Nutz ung der Grundstück e ( Baunutz ungsv erordnung 
( BauNVO ) )  in der Fassung der Bek anntm achung v om  2 3 . 0 1 . 1 9 9 0  ( BGBl.  I S.  1 3 2 ) , 
z uletz t geä ndert durch Gesetz  v om  0 4 . 0 5 . 2 0 1 7  ( BGBl.  I S.  1 0 5 7 )  m . W. v .  
1 3 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
 
3 .  Niedersä chsisches K om m unalv erfassungsgesetz  ( NK om VG)  v om  1 7 . 1 2 . 2 0 1 0  ( Nds.  
GVBl.  S.  5 7 6 ) , z uletz t geä ndert durch Artik el 2  des Gesetz es v om  1 6 . 1 2 . 2 0 1 4  ( Nds.  
GVBl.  S. 4 3 4 ) , 
 
4 .  Niedersä chsische Bauordnung ( NBauO )  in der Fassung v om  0 3 . 0 4 . 2 0 1 2  ( Nds.  
GVBl.  S.  4 6 ) , z uletz t geä ndert durch Gesetz  v om  2 5 . 0 9 . 2 0 1 7  ( Nds.  GVBl.  S.  3 3 8 ) , 
 
5 .  Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitp lä ne und die Darstellung des P lanin-
halts ( P lanz eichenv erordnung 1 9 9 0  –  P lanz V 9 0 )  in der Fassung v om  1 8 . 1 2 . 1 9 9 0 , 
z uletz t geä ndert durch Artik el 3  des Gesetz es v om  0 4 . 0 5 . 2 0 1 7  ( BGBl.  I S.  1 0 5 7 ) .  

3 . Pla nu ngs erf o rd erni s  
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Schnev erdingen hat die Aufstellung des Bebau-
ungsp lanes Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  beschlossen, um  die p lanungsrechtli-
chen Voraussetz ungen für die Nachv erdichtung einer bereits v ollstä ndig m it Bebau-
ungsp lä nen überp lanten Innenbereichslage z u schaffen.  M it der P lanung k ann neues 
Bauland im  Bestand in den rück wä rtigen Grundstück bereichen realisiert werden.  
 
Das P lanungserfordernis für die Aufstellung des Bebauungsp lanes Schnev erdingen 
Nr.  8 2  begründet sich in der v om  Rat der Stadt Schnev erdingen am  2 7 . 0 5 . 2 0 1 6  als 
Handlungsk onz ep t beschlossenen Wohnungs- und Wohnbaulandbedarfsanaly se 2 0 3 0  
( WBA 2 0 3 0 ) 1 .  Wie in der WBA 2 0 3 0  ausgeführt, hat die Stadt Schnev erdingen seit 
M itte der 9 0 iger J ahre Wohnbauland durch eine k ontinuierliche nachfrageorientierte 
Ausweisung v on neuen Wohnbaugebieten bereitgestellt.  Grundlegendes Z iel dieser 
Wohnbaup olitik  ist es bis heute, die Bev ölk erungsz ahl der Stadt Schnev erdingen p osi-
tiv  z u entwick eln und v or dem  Hintergrund des fortschreitenden dem ograp hischen 
Wandels einem  p rognostiz ierten Rück gang der Einwohnerz ahl entgegenz uwirk en.  Aus 
Gründen des K lim a- und Ressourcenschutz es und z ur Verringerung des L andschafts-
                                            
1   Die Wohnungs- und Wohnbaulandbedarfsanaly se ( WBA 2 0 3 0 )  ist dem  Bebauungsp lan Schnev erdin-
gen Nr.  8 2  als Anlage beigefügt.  Sie ist Bestandteil dieser Begründung.  
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v erbrauches gewinnt j edoch auch die Nutz ung v on integrierten Innenbereichsflä chen 
z unehm end an Bedeutung.  
  
Für eine gesicherte Wohnbaup olitik  der nä chsten J ahre ist es daher das Z iel der Stadt 
Schnev erdingen,  
 
(A) die eingeleitete Ausweisung von Neubaugebieten insbesondere im Anschluss an 

das westliche und ggf. nordwestliche Siedlungsgefüge des Kernortes bedarfsge-
recht fortzuführen und gleichzeitig 

 
(B) eine Förderung von Bestandsentwicklungen durch eine behutsame und ökologisch 

verträgliche Nachverdichtung unter Berücksichtigung der Eigentümerinteressen zu 
betreiben. 

 
Die WBA 2 0 3 0  ist als inform elles Handlungsk onz ep t der Verwaltung für die Auswei-
sung weiterer Wohnbauflä chen durch Bauleitp lanung und z ur P ositionierung z u über-
geordneten P lanungen, wie z . B.  der landes- und regionalp lanerischen P lanwerk e ( Re-
gionales Raum ordnungsp rogram m  des L andk reises Heidek reis) , beschlossen worden.  
Das Handlungsk onz ep t wurde dem  L andk reis Heidek reis v orgelegt.  Auf der Grundlage 
dieses Handlungsk onz ep tes beruht auch die Aufstellung des Bebauungsp lanes 
Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“ , der das Z iel hat, eine Innenbereichslage durch 
eine behutsam e und v erträ gliche Nachv erdichtung z u entwick eln.   

4 . W o h nu ngs -  u nd  W o h nb a u la nd b ed a rf s a na ly s e 20 3 0   
 
Die WBA 2 0 3 0  z eigt die p rognostiz ierte Bev ölk erungsentwick lung der Stadt Schnev er-
dingen bis z um  J ahr 2 0 3 0  auf.  Nach einer Betrachtung des Wohnungsneubedarfes 
und der m öglichen Deck ung dieses Bedarfes durch Baulandreserv en und Baulück en 
wird die bis z um  J ahr 2 0 3 0  notwendig werdende Neuausweisung v on Wohnbauflä -
chen unter Berück sichtigung der bestehenden P otentiale der Innenentwick lung darge-
legt.  Das P lanungserfordernis z ur Nachv erdichtung v on Innenbereichslagen sowie die 
rä um liche L age des Geltungsbereiches des Bebauungsp lanes Schnev erdingen Nr.  8 2  
leiten sich unm ittelbar aus der Wohnungs- und Wohnbaulandbedarfsanaly se 2 0 3 0  und 
dem  daraus entstandenen Handlungsk onz ep t ab.  
 
In m ehreren Studien z ur Bev ölk erungsentwick lung wird für die Stadt Schnev erdingen 
ein Bev ölk erungsrück gang auf etwa 1 8 . 1 0 0  Einwohner/ innen bis z um  J ahr 2 0 3 0  p rog-
nostiz iert.  Trotz  der rück lä ufigen Einwohnerz ahlen wird in dem  Handlungsk onz ep t der 
WBA 2 0 3 0  v on einem  Bedarf v on z usä tz lichen Wohneinheiten ( WE)  bis z um  J ahr 
2 0 3 0  ausgegangen, der j e nach P rognoseansatz  z wischen 2 9 0  WE und 7 5 0  WE 
schwank t.  Begründet ist dieser M ehrbedarf durch die allgem ein anhaltende Verk leine-
rung der Haushalte bz w.  dem  Rück gang der Belegungsdichten ( Einwoh-
ner/ Wohneinheit) .  Für die v orliegenden Bev ölk erungsp rognosen wird v on einem  Woh-
nungsneubaubedarf v on 4 3 5  WE bis z um  J ahr 2 0 3 0  ausgegangen, wov on 3 7 0  WE 
( 8 5 % )  auf den K ernort und 6 5  WE ( 1 5 % )  auf die O rtschaften entfallen.  Für den Bedarf 
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im  K ernort v on 3 7 0  WE wird angenom m en, dass dieser im  Altbestand z u 1 5 %  durch 
Aus- und Anbauten gedeck t werden k ann.  
 

4 .1 . Ba u lü c k en 
 
Erhebungen im  Z uge der Analy se haben ergeben, dass im  K ernort z usä tz lich p otenti-
ell ca.  9 0  Baulück en v orhanden sind, die bereits m it bestehendem  P lanungsrecht m it 
einer Wohnnutz ung bebaubar wä ren.  Auch in der Stadt Schnev erdingen lassen sich 
Baulück en in der Regel nur schwer m obilisieren und k önnen den Wohnungsneubedarf 
bei weitem  nicht deck en.  Dennoch bietet die stetige Entwick lung solcher Flä chen eine 
sinnv olle Ergä nz ung, um  den Bedarf an Wohnraum  z u deck en.  Die Abbildung 1  bietet 
einen Überblick  über die Baulück en innerhalb v on Bebauungsp lä nen ( §  3 0  BauGB)  
und in den im  Z usam m enhang bebauten O rtsteilen ( §  3 4  BauGB) .  Viele Baulück en 
sind nach der Aufstellung v on Bebauungsp lä nen entstanden, die in den 8 0 er J ahren 
bis Anfang der 9 0 er J ahre gep lant wurden.  O ftm als wurden die Flä chen als K ap italan-
lage oder als Reserv eflä chen für die Nachk om m en v on der Bebauung freigehalten.  
Bei anderen Baulück en handelt es sich um  m ehrere Baugrundstück e, die z u einem  
größeren Wohngrundstück  z usam m engefasst wurden und als große Z iergä rten z u-
sam m enhä ngend gestaltet sind.   
 
Nach eigener Beobachtung des Im m obilienm ark tes der Stadt ist dav on ausz ugehen, 
dass bis z um  J ahr 2 0 3 0  höchstens ein Viertel der 9 0  Baulück en für den Wohnungsbau 
z ur Verfügung stehen wird.  Som it würden ca.  2 2  WE für den Einfam ilienhausbau neu 
entstehen.  Die P otentiale der Innenentwick lung werden in der WBA 2 0 3 0  hinsichtlich 
ihrer U m setz ungsm öglichk eit in die P rioritä t 1  und 2  unterteilt.  Es wird dav on ausge-
gangen, dass 5  v on 1 0  m it einer P rioritä t 1  v ersehenen P otentialflä chen bis z um  J ahr 
2 0 3 0  in ein Bauleitp lanv erfahren überführt werden k önnen.  
 
Die Innenentwick lung k ann entweder durch den Bau v on neuen Gebä uden in integrier-
ten L agen, d. h.  Brach- und Freiflä chen innerhalb eines Siedlungsgefüges oder durch 
An- und Ausbaum aßnahm en an bestehenden Gebä uden erfolgen.  Wä hrend im  ersten 
Fall die Flä chen das P otential für neue Wohngebä ude bz w.  Wohneinheiten darstellen, 
k ann im  z weiten Fall eine Innenv erdichtung auch durch M aßnahm en an bestehenden 
Gebä uden betrieben werden.  Hierunter fä llt auch der Ersatz  v on nicht m ehr z uk unfts-
fä higen Gebä uden, sowie Teilung oder Ergä nz ung v on Wohneinheiten an Bestands-
gebä uden, wodurch ggf.  eine größere Anz ahl v on Wohneinheiten erreicht werden 
k ann.  
 
In Abbildung 1  wird ersichtlich, dass der Geltungsbereich des Bebauungsp lans 
Schnev erdingen Nr.  8 2  drei der erm ittelten Baulück en m it einbez ieht.  Z wei Baulück en 
liegen z entral am  Erlenweg sowie eine Weitere an der Rotenburger Straße an der süd-
lichen Grenz e des Geltungsbereiches.  U m ringt v on einem  z usam m enhä ngenden 
Siedlungsgefüge k önnen die Flä chen m it einem   Bebauungsp lan der Innenentwick lung 
überp lant werden.  
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  Ab b . 1 :  Ba u lü c k en St a nd  1 2/ 20 1 5  ( ei gene Erh eb u ng St a d t  Sc h nev erd i ngen,  W BA 20 3 0 ,  m a ß s t a b s lo s )  
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4 .2. Po t ent i a lf lä c h en d er Innenent wi c k lu ng 
 
In der WBA 2 0 3 0  wurden p otentielle Flä chen für die Innenentwick lung in Schnev erdin-
gen erm ittelt, die sich in folgenden K onstellationen differenz ieren:  
 
Typ 1  
Innenbereichslagen, für die bislang kein verbindlicher Bebauungsplan gem. § 30 
BauGB aufgestellt wurde, die aufgrund ihrer Größe z. B. nicht als Baulücken anzu-
sprechen sind, nicht unmittelbar gemäß § 34 BauGB bebaut werden können (z. B. 
rückwärtige Gartenbereiche) oder die aufgrund ihrer tatsächlichen Nutzung fachrecht-
lichen Beschränkungen unterliegen, wie z.B. fehlende Erschließung oder Eingriffe in 
als Wald gem. NWaldLG zu bewertende Flächen. Zur Mobilisierung solcher Potentiale 
ist in der Regel die Aufstellung von verbindlichen Bauleitplänen gem. § 30 BauGB 
notwendig. 
 
Typ2  
Innenbereichslagen, für die ein Bebauungsplan gem. § 30 BauGB rechtsverbindlich 
die Baumöglichkeiten bestimmt, diese jedoch nicht umsetzbar sind, da notwendige 
Flächen, wie z. B. für die Herstellung von Erschließungsanlagen, nicht verfügbar sind.  
In diesen Fällen ist dafür die Aufgabe/Änderung von Bebauungsplänen zu prüfen. 
 
Typ 3 
Baugrundstücke in rechtskräftigen Bebauungsplänen gem. § 30 BauGB, die aufgrund 
der Festsetzung von eng geschnittenen Baufeldern (Baugrenzen) nur zum Teil über-
baubar sind. In erster Linie sind dies Baugrundstücke in älteren Bebauungsplänen, mit 
denen das städtebauliche Ziel verfolgt wurde, in rückwärtigen Grundstücksteilen große 
zusammenhängende und nicht überbaute Gartenbereiche zu prüfen. 
Zur Schaffung weiterer Baugrundstücke (z. B. Pfeifenkopfgrundstücke) oder auch zur 
Ermöglichung von größeren Ersatzbauten oder Anbauten an den Gebäudebestand ist 
die Änderung betreffender Bebauungspläne zu prüfen. 
 
Typ 4  
Baugrundstücke in rechtskräftigen Bebauungsplänen gem. § 30 BauGB, für die die 
höchstzulässige Zahl an Wohnungen je Wohngebäude auf 2 WE begrenzt ist.  
Um in diesen Baugebieten eine Weiterentwicklung zu ermöglichen, ist ebenfalls die 
Änderung dieser getroffenen Festsetzungen zu prüfen. 
 
Wie in Abbildung 2  ersichtlich, ist der Geltungsbereich des Bebauungsp lans Schne-
v erdingen Nr.  8 2  identisch m it einer Flä che, die in der WBA 2 0 3 0  dem  Ty p  3  z ugeord-
net ist.  Dem nach befinden sich die Grundstück e im  Geltungsbereich  innerhalb v on 
rechtsk rä ftigen Bebauungsp lä nen gem .  §  3 0  BauGB, sodass aufgrund der Festset-
z ungen m it eng geschnittenen Baufeldern die Grundstück sflä chen nur z um  Teil über-
baubar sind oder im  rück wä rtigen Grundstück sbereich k eine Wohnbebauung z ulä ssig 
ist.  Für eine bedarfsgerechte Ausnutz ung der p otenz iellen Wohnbauflä chen ist eine 



Stadt Schnev erdingen       Bebauungsp lan Nr.  8 2  „ Erlenweg“      8  
 

 
Stadt Schnev erdingen       FB III  - P lanen, Bauen, U m welt, O rdnung -                                                                             - Abschrift - 

Ä nderung der Bebauungsp lä ne bz w.  eine Neuaufstellung eines Bebauungsp lanes 
sinnv oll.  
 
 
 

  

 
 

Ab b . 2:  Po t ent i a lf lä c h en d er Innenent wi c k lu ng i n Sc h nev erd i ngen 20 1 5  m i t  Gelt u ngs b erei c h  d es  Beb a u -
u ngs p la nes  Nr. 82 (  W BA 20 3 0 ,  m a ß s t a b s lo s )  
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5 . St a nd o rt wa h l 
 
Die wesentlichen Gründe für die Standortwahl ergeben sich aus dem  Handlungsk on-
z ep t der WBA 2 0 3 0 .  Wie z uv or beschrieben ergibt sich der Geltungsbereich aus einer 
erm ittelten P otentialflä che der Innenentwick lung nach Ty p  3 .  Dem nach liegt die Flä che 
im  Geltungsbereich v on q ualifiz ierten Bebauungsp lä nen, die aufgrund v on engbem es-
senen Baufeldern k eine z eitgem ä ße Ausnutz ung v on p otenz iellen, innerstä dtischen 
Wohnbauflä chen z ulassen.  U m  solche Innenentwick lungsp otentiale realisieren und 
um setz en z u k önnen, ist j edoch die M itwirk ungsbereitschaft der Eigentüm er, Besitz er 
und der Nachbarschaft entscheidend.  Alle in der WBA 2 0 3 0  erm ittelten P otentialflä -
chen befinden sich ausnahm slos in P riv ateigentum .  Die v on der Stadt Schnev erdingen 
v erfolgte Innenv erdichtung k ann insofern nur in Übereinstim m ung m it den p ersönli-
chen Interessenlagen der Grundstück seigentüm er und Anlieger durchgeführt werden.  
Die aufgez eigten Verdichtungsp otentiale sind v or diesem  Hintergrund weiter z u diffe-
renz ieren und z u bewerten.  P rioritä r sollen bis z um  J ahr 2 0 3 0  solche P otentialflä chen 
weiter gep rüft und soweit m öglich in Bauleitp lanv erfahren überführt werden, auf denen 
aufgrund v on Flä chenz usam m enhang und Flä chengröße m indestens fünf beisam m en 
liegende Baugrundstück e neu gebildet werden k önnen.  Eine geeignete v erk ehrliche 
Erschließung der Flä chen sollte bereits v orhanden sein oder m ittels Bauleitp lanung 
v orbereitet werden k önnen.  Bei der Entwick lung solcher P otenz ialflä chen m it erster 
P rioritä t werden v on der Stadt Schnev erdingen z unä chst diej enigen Flä chen unter-
sucht, bei denen bereits v on den Eigentüm ern ein Bedarf auf eine z usä tz liche Bebau-
ung erk lä rt wurde.  Sobald die p lanerischen Grundüberlegungen getroffen wurden, 
werden sä m tliche Eigentüm er der Flä chen, die ev entuell v on einer p lanungsrechtli-
chen Ä nderung tangiert werden, im  Z uge einer Inform ationsv eranstaltung über die Z ie-
le und Notwendigk eit der Innenentwick lung aufgek lä rt.  Z usä tz lich wird ein Vorentwurf 
eines Bebauungsp lans p rä sentiert, wobei den Anwesenden die p lanungsrechtlichen 
Festsetz ungen und die dam it v erbunden Ä nderungen, M öglichk eiten und Risik en er-
lä utert werden.  Der ak tuelle Stand der Innenentwick lung der Stadt Schnev erdingen 
wird in der „ Infobox “  dargestellt.   
 
In dem  Geltungsbereich des Bebauungsp lanes Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  
befinden sich einige große, langgez ogene Grundstücke , deren rück wä rtige Bereiche 
aufgrund v on eng bem essenen oder ungünstig geschnittenen Baufeldern bisher nicht 
bebaut werden k onnten oder wurden, da eine z eitgem ä ße Ausnutz ung der Grundstü-
ck e als Wohnbauflä che bisher nicht m öglich war.  Der z entrale Bereich ist bereits durch 
einen Wendeham m er über den Erlenweg erschlossen.  Einige Eigentüm er sind daran 
interessiert, diese P otentialflä chen z u entwick eln.  U m  die stä dtebauliche O rdnung p la-
nungsrechtlich z u sichern und um  eine z uk ünftige Nachv erdichtung in diesem  inner-
stä dtischen  Bereich z u erm öglichen, wird der gesam te Baublock  unter Abstim m ung 
m it den betroffenen Eigentüm ern in den Geltungsbereich des Bebauungsp lanes ein-
bez ogen.  Bei der betreffenden Inform ationsv eranstaltung am  1 9 . 0 1 . 2 0 1 6  wurden k ei-
ne grundlegenden Hinweise oder Bedenk en z u der v orgestellten P lanung v orgebracht, 
weshalb der Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  als z weites Vorhaben 
der Innenentwick lung unter den Vorgaben der WBA 2 0 3 0  realisiert werden soll.    
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Inf o b o x  Innenent wi c k lu ng ( Stand Nov em ber 2 0 1 7 )  
 
Von den in der WBA 2 0 3 0  erm ittelten und m it P rioritä t 1  v erfolgten 1 0  Innen-
entwick lungsp otentiale ( v gl.  WBA 2 0 3 0 , K ap .  9  und 1 1 )  wurden bei ak tuellem  
P lanungsstand die nachstehenden P otentiale hinsichtlich einer Realisie-
rungsm öglichk eit m it folgendem  Ergebnis gep rüft:  
 

 

  
T y p  1  Nr. 9 : F eld s t ra ß e/ Am  Do rf t ei c h  
 
Die Grundstück seigentüm er dieser P otentialflä che standen 
einer Überp lanung im  Wesentlichen p ositiv  gegenüber.  In 
einer Inform ationsv eranstaltung am  2 3 . 1 1 . 2 0 1 6  wurde den 
Anliegern ein stä dtebaulicher Entwurf für eine Innenentwick-
lung v orgestellt.  Der P lanung wurde nicht widersp rochen und 
das Bauleitp lanv erfahren wurde eingeleitet.  Der Bebauungs-
p lan Schnev erdingen Nr.  8 1  „ Am  Dorfteich“  ist am  
2 0 . 0 6 . 2 0 1 7  rechtsv erbindlich geworden.   
 

  

  
T y p  1  Nr. 1 : Bu c h wei z enk a m p /  Ha s enwi nk el
 
In einem  Abstim m ungsterm in m it dem  L andk reis Heidek reis 
am  2 0 . 1 2 . 2 0 1 6  forderte dieser einen 3 5  m  breiten Brand-
schutz streifen z u einer an die P otentialflä che angrenz enden 
stä dtischen Waldflä che.  Aus stä dtebaulicher Sicht k ann nicht 
em p fohlen werden, Teilflä chen des stä dtischen Waldes z u 
roden und einen nicht sinnv oll nutz baren Brandschutz strei-
fen langfristig z u unterhalten.  Es bestehen daher derz eit k ei-
ne Realisierungschancen.  
 

 

 
 
 
 

 

  
T y p  3  Nr. 5 : Erlenweg 
 
Die Überp lanung dieser in z wei Bebauungsp lä nen gelege-
nen P otentialflä che wurde den Grundstück seigentüm ern in 
einer Infov eranstaltung am  1 9 . 0 1 . 2 0 1 7  v orgestellt.  Aufgrund 
der p ositiv en Resonanz  soll m it diesem  Bebauungsp lan der 
Innenentwick lung die p lanungsrechtliche Grundlage für eine 
innerstä dtische Nachv erdichtung geschaffen werden.   
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6 . La ge u nd  rä u m li c h er Gelt u ngs b erei c h  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsp lanes Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“   befin-
det sich im  Westen des z entralen Siedlungsgefüges der Stadt Schnev erdingen.  Der 
Geltungsbereich ist v on v ier Stadtstraßen und der L andesstraße L  1 7 0  folgend um -
grenz t:   
 

• im  Norden durch den Großenweder Weg, 
• im  O sten durch die Weststraße,  
• im  Süden durch die Rotenburger Straße ( L 1 7 0 ) ,  
• und im  Westen durch die Heinrich-Wahls-Straße und den Erlenweg.  

 
Der rä um liche Geltungsbereich des Bebauungsp lanes Schnev erdingen Nr.  8 2  um fasst 
insgesam t eine Flä che v on ca.  5 8 . 6 7 0  m ² .  Seine rä um liche L age ist der nachfolgenden 
Übersichtsk arte z u entnehm en.  
 
 
 

 
  Ab b . 3 :  Rä u m li c h e La ge d es  Gelt u ngs b erei c h es  i m  W es t en d er St a d t  Sc h nev erd i ngen ( DT K  25 )  

 
 

 



Stadt Schnev erdingen       Bebauungsp lan Nr.  8 2  „ Erlenweg“      1 2  
 

 
Stadt Schnev erdingen       FB III  - P lanen, Bauen, U m welt, O rdnung -                                                                             - Abschrift - 

Die nachstehende Abbildung 4  z eigt ein L uftbild ( 2 0 1 5 )  des Geltungsbereiches und 
der um liegenden Flä chen und dient der Veranschaulichung der folgenden Beschrei-
bung.  
 
Im  Geltungsbereich befindet sich fast ausschließlich Wohnbebauung in Form  v on Ein-
fam ilien-, Dop p el- oder M ehrfam ilienhä usern, die m eist über Satteldä cher oder K rüp -
p elwalm dä cher v erfügen.  An der Rotenburger Straße, der Weststraße und dem  
Großenweder Weg stehen noch ä ltere Wohnhä user, wä hrend die Bebauung, die 
durch die Heinrich-Wahls-Straße und den Erlenweg erschlossen ist, erst ab M itte der 
9 0 er J ahren entstanden ist.  An der Weststraße befinden sich v erm ehrt Gebä ude m it 
z wei Vollgeschossen.  Im  übrigen Geltungsbereich befinden sich überwiegend Wohn-
hä user m it einem  Vollgeschoss und ausgebautem  Dachgeschoss.  Im  Westen grenz en 
an den Erlenweg m ehrere M ehrfam ilienhä user m it z wei Vollgeschossen.  Von der 
Weststraße z iehen sich einige große, langgez ogene und nur straßenbegleitend be-
baute Flurstück e ( 1 6 1 / 2 1 , 1 6 2 / 2 , 1 6 3  und 1 6 4 , Flur 1 , Gem ark ung Schnev erdingen)  
bis in das Z entrum  des Geltungsbereiches, v on denen j edoch nur das Flurstück  1 6 2 / 2  
über den Wendeham m er des Erlenweg erschlossen ist.  Der Wendeham m er erschließt 
z wei weitere k leinere Flurstück e ( 1 6 1 / 1 3  und 1 6 1 / 1 5 , Flur 1 , Gem ark ung Schnev er-
dingen)  nördlich dav on.  Das gesam te östliche z entral gelegene Areal des Geltungsbe-
reiches ist som it nicht bebaut und durchsetz t m it Wiesen-, Garten- und k leinen Ge-
hölz struk turen, die entgegen dem  Eindruck  des L uftbildes k eine z usam m enhä ngenden 
Flä chen bilden ( siehe z . B.  Abb.  1 3 ) .  Z wei weitere Baulück en befinden sich z entral süd-
lich des Erlenweges und an der Rotenburger Straße.  Im  südwestlichen Bereich ist auf 
den lä nglichen und schm alen Grundstück en ebenfalls nur eine straßenbegleitende 
Wohnbebauung v orz ufinden, sodass sich hier an der Rotenburger Straße und dem  
Erlenweg im  rück wä rtigen Bereich nur Gartenstruk turen befinden.  Im  Gegensatz  daz u 
ist der nordwestliche Bereich des Erlenweges m it k leineren Grundstück en und einer 
z usä tz lichen Stichstraße wesentlich dichter bebaut.  Nördlich am  Großenweder Weg 
liegen z wei große, breite Flurstück e, die ebenfalls im  rück wä rtigen Bereich über k eine 
Bebauung v erfügen und som it an die Freiflä chen im  Z entrum  des Geltungsbereiches 
anschließen.  Im  Nordosten, Südosten und Südwesten grenz en K reisv erk ehre an den 
Geltungsbereich.  Auf der westlichen Seite bilden diese K reisv erk ehre die K reuz ungen 
aus, v on denen im  Norden über die M ark tstraße und im  Süden über die Rotenburger 
Straße das Nahv ersorgungs- und Dienstleistungsangebot des Z entrum s Schnev erdin-
gens in fußlä ufiger Entfernung v om  Geltungsbereich erreichbar ist.  Im  Norden, Westen 
und O sten grenz en weitere Wohngebiete an den Geltungsbereich.  Auf dem  Gelä nde 
der Baum schule im  Südwesten befindet sich der Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  
8 0  „ Wohngebiet K uhlstück en - Beek enrahde“  z urz eit im  Verfahren, dessen P lanung 
auf der westlichen Siedlungsachse weiteres Bauland ausweisen soll.   
 
Som it befindet sich der Geltungsbereich um schlossen m it Wohnbebauung und in di-
rek ter Nä he z u einer Vielz ahl v on Nahv ersorgungsangeboten im  innerstä dtischen Be-
reich v on Schnev erdingen und v erfügt im  Z entrum  über ungenutz te Freiflä chen, die 
sich gut für eine Nachv erdichtung im  Bestand eignen.  
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Ab b . 4 :  Lu f t b i ld  20 1 5  ( Q u elle:  LGLN)   d es  Gelt u ngs b erei c h es  u nd  d er Um geb u ng ( m i t  F lu rs t ü c k s grenz en 
u nd  Nu t z u ngen;  ged reh t )  
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Ab b . 5 :  Ec k e Ro t enb u rger St ra ß e /   W es t s t ra ß e;  Bli c k  v o m  K rei s v erk eh r a u s  Sü d o s t en 
 
 
 
 

 
Ab b . 6 :  Ec k e W es t s t ra ß e /  Gro ß enwed er W eg;  Bli c k  v o m  K rei s v erk eh r a u s  No rd o s t en 
 
 
 
 

 
Ab b . 7 :  Ec k e Gro ß enwed er W eg /  Erlenweg;  Bli c k  v o n No rd en 
 
 
 
 

 
Ab b . 8:  Ec k e Erlenweg /  Hei nri c h - W a h ls - St ra ß e,  Bli c k  v o n W es t en 
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Ab b . 9 :  Ec k e Hei nri c h - W a h ls - St ra ß e /  Ro t enb u rger St ra ß e,  Bli c k  v o m  K rei s v erk eh r a u s  Sü d wes t en 
 
 
 
 

 
Ab b . 1 0 :  W i es en-  u nd  Geh ö lz s t ru k t u ren i m  Z ent ru m  d es  Gelt u ngs b erei c h es ,  Bli c k  v o n  F lu rs t ü c k  1 6 1 / 21  
na c h  Sü d o s t  
 
 
 
 

 
Ab b . 1 1 :  Bli c k  v o m  W end eh a m m er i m  Erlenweg na c h  O s t en;  i m  Hi nt ergru nd  d i e Beb a u u ng d er W es t s t r. 
 
 
 
 

 
Ab b . 1 2:  Ba u lü c k e a m  Erlenweg  m i t  Bli c k  na c h  Sü d en 
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Ab b . 1 3 :  Bli c k  i n d en Ga rt en d es  F lu rs t ü c k  1 6 2/ 2 v o n d er W es t s t ra ß e 

7 . St a nd  d er rä u m li c h en Pla nu ng  

7 .1 . Ra u m o rd nu ng u nd  La nd es p la nu ng 
 
Bauleitp lä ne sind nach §  1  Abs.  4  den Z ielen der Raum ordnung anz up assen 
 
Für den Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  sind bei ak tuellem  Verfah-
rensstand der Entwurf des Regionalen Raum ordnungsp rogram m s für den L andk reis 
Heidek reis 2 0 1 5  ( RRO P -Entwurf 2 0 1 5 ) , das L andes-Raum ordnungsp rogram m  Nie-
dersachen ( L RO P -Verordnung 2 0 1 7 ) , das Raum ordnungsgesetz  des Bundes ( RO G)  
und das Niedersä chsische Raum ordnungsgesetz  ( NRO G)  relev ant.
  
La nd es ra u m o rd nu ngs p ro gra m m  ( LRO P)  
Gem ä ß §  4  Abs.  1  RO G sind bei raum bedeutsam en P lanungen und M aßnahm en öf-
fentlicher Stellen die Z iele der Raum ordnung z u beachten sowie die Grundsä tz e und 
sonstigen Erfordernisse der Raum ordnung in Abwä gungs- und Erm essensentschei-
dungen z u berück sichtigen.  
 
Die niedersä chsische L andesregierung hatte am  2 4 . 0 6 . 2 0 1 4  p er K abinettsbeschluss 
die Eröffnung des Beteiligungsv erfahrens für einen Entwurf z ur Ä nderung des bislang 
gültigen L andes-Raum ordnungsp rogram m s ( L RO P )  2 0 1 2  gestartet.  Nach Durchfüh-
rung des Beteiligungsv erfahrens hat das K abinett am  2 4 .  J anuar 2 0 1 7  die Ä nderung 
der Verordnung über das L andes-Raum ordnungsp rogram m  Niedersachsen ( L RO P -
VO  2 0 1 7 )  beschlossen.  
 
Die L RO P -Verordnung 2 0 1 7  ist am  1 7 .  Februar 2 0 1 7  nach Veröffentlichung im  Nie-
dersä chsischen Gesetz - und Verordnungsblatt ( Nds.  GVBl.  v om  1 6 . 0 2 . 2 0 1 7 , S.  2 6 )  in 
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K raft getreten.  Die Inhalte der L RO P -Verordnung 2 0 1 7  sind bei der Aufstellung des 
Bebauungsp lanes dem  j eweiligen Verfahrensstand entsp rechend z u beachten.   
In der z eichnerischen Darstellung der L RO P -Verordnung 2 0 1 7  sind k eine Vorgaben 
enthalten, die bei der Aufstellung des Bebauungsp lanes Schnev erdingen Nr.  8 2  z u 
berück sichtigen wä ren.   
 
In der beschreibenden Darstellung der L RO P -Verordnung 2 0 1 7  werden in K ap itel 1  
die Z iele und Grundsä tz e z ur gesam trä um lichen Entwick lung des L andes und seiner 
Teilrä um e dargelegt.  Die m it dem  Bebauungsp lan Nr.  8 2  v erfolgte bedarfsgerechte 
Ausweisung v on Wohnbauflä chen steht diesen Z ielen und Grundsä tz en nicht entge-
gen, sondern trä gt v ielm ehr z u ihrer Erfüllung bei.  Ebenfalls werden die in K ap itel 2  
der L RO P -Verordnung 2 0 1 7  enthaltenen Z iele und Grundsä tz e z ur Entwick lung der 
Siedlungs- und Versorgungsstruk tur erfüllt.  Die für eine Wohnbauentwick lung relev an-
ten raum ordnerischen Z iele z ur Entwick lung der Siedlungsstruk tur, K ap itel 2 . 1 , Nr.  0 1 , 
0 2 , 0 4 , 0 5  und 0 6  werden berück sichtigt.  Gem ä ß K ap itel 2 . 1 , Nr.  0 6 , sollen P lanungen 
und M aßnahm en der Innenentwick lung Vorrang v or P lanungen und M aßnahm en der 
Außenentwick lung haben.  Dieser raum ordnerische Grundsatz  liegt dem  Bebauungs-
p lan Nr.  8 2  z ugrunde.  Gem ä ß der WBA 2 0 3 0  ( siehe K ap itel 4 )  wird das Z iel v erfolgt, 
neben der bedarfsgerechten Neuausweisung v on Wohnbauflä chen ( Außenentwick -
lung)  auch eine Bestandsentwick lung durch Nachv erdichtung z u fördern.  
 
Der K ernort v on Schnev erdingen v erfügt als Grundz entrum  über die nötige Versor-
gungs- und Infrastruk tur, um  eine angem essene Grundv ersorgung z u gewä hrleisten.   
M it dem  Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  8 2  wird auf die Vorgaben der L RO P -
Verordnung 2 0 1 7  eingegangen.  Durch die integrierte L age des Geltungsbereichs im  
Westen des Siedlungsgefüges Schnev erdingens ist die benötigte Infrastruk tur bereits 
v orhanden und es besteht eine unm ittelbare Nä he z u Einrichtungen der Nahv ersor-
gung sowie z u K ultur-, Bildungs- und Dienstleistungsangeboten.  Durch die bauliche 
M aßnahm e der Innenentwick lung werden k eine Flä chen im  Außenbereich oder am  
Siedlungsrand in Ansp ruch genom m en, sodass gem ä ß den Grundsä tz en sp arsam  m it 
Grund und Boden um gegangen wird.  Insgesam t genügt der Bebauungsp lan Schne-
v erdingen Nr.  8 2  sowohl den inhaltlichen als auch den z eichnerischen Vorgaben der 
L RO P -Verordnung 2 0 1 7 .  
 
Regi o na les  Ra u m o rd nu ngs p ro gra m m   
Am  2 5 .  Sep tem ber 2 0 1 5  hat der K reistag des L andk reises Heidek reis beschlossen, für 
den Entwurf 2 0 1 5  des » Regionalen Raum ordnungsp rogram m s für den L andk reis Hei-
dek reis«  ( RRO P  2 0 1 5 )  das Beteiligungsv erfahren gem ä ß §  1 0  Abs.  1  Raum ordnungs-
gesetz  ( RO G)  i. V. m .  §  3  Abs.  2  und 3  Niedersä chsisches Raum ordnungsgesetz  
( NRO G)  durchz uführen.  In der Z wischenz eit ist das Beteiligungsv erfahren abge-
schlossen und die eingegangenen Stellungnahm en werden ausgewertet.  Der Entwurf 
2 0 1 5  des » Regionalen Raum ordnungsp rogram m s für den L andk reis Heidek reis«  setz t 
sich z usam m en aus der Beschreibenden Darstellung, der Z eichnerischen Darstellung, 
der Begründung und dem  U m weltbericht.  Durch den Beschluss des K reistages sind 
für den L andk reis Heidek reis in dem  RRO P  Entwurf 2 0 1 5  in Aufstellung befindliche 
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Z iele der Raum ordnung festgelegt.  Diese sind nach §  3  Abs.  1  Nr.  4  Raum ordnungs-
gesetz  ( RO G)  als sonstige Erfordernisse der Raum ordnung z u werten.  Auch für den 
Entwurf des RRO P s gilt, dass gem ä ß §  4  Abs.  1  RO G bei raum bedeutsam en P lanun-
gen und M aßnahm en öffentlicher Stellen die Z iele der Raum ordnung z u beachten so-
wie die Grundsä tz e und sonstigen Erfordernisse der Raum ordnung in Abwä gungs- 
und Erm essensentscheidungen z u berück sichtigen sind.  Die Inhalte des RRO P -
Entwurfs sind bei der v orliegenden P lanaufstellung dem  j eweiligen Verfahrensstand 
entsp rechend z u berück sichtigen bz w.  z u beachten.  
 
Der für den Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  8 2  bedeutsam e Ausschnitt aus der 
z eichnerischen Darstellung des RRO P -Entwurfes 2 0 1 5  ist der Abbildung 1 4  z u ent-
nehm en.  Die Stadt Schnev erdingen ist als Z entraler O rt bz w.  als Grundz entrum  dar-
gestellt.  In der tex tlichen Begründung z um  Entwurf des RRO P  2 0 1 5  sind die folgenden 
für die v orliegende P lanung relev anten Aussagen enthalten:  
 
Z iele und Grundsä tz e z ur Entwick lung der Siedlungs- und Versorgungsstruk tur 
 

• Die Stadt Schnev erdingen wird gem .  Z iel 2 . 2  Nr. 0 5  ( Entwick lung der z entralen 
O rte)  als Grundz entrum  dargestellt.  In den Grundz entren sind z entralörtliche 
Einrichtungen und Angebote für den allgem einen tä glichen Grundbedarf z u si-
chern und z u entwick eln.  

Ab b . 1 4 :  Au s s c h ni t t  a u s  d em  RRO P Ent wu rf  20 1 5  d es  Hei d ek rei s  m i t  Gelt u ngs b erei c h  ( m a ß s t a b lo s )  
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• Die Stadt Schnev erdingen ist gem .  Z iel 2 . 1 . 1  Nr.  0 1  u.  0 2  ( Schwerp unk t- und 

Entwick lungsaufgaben)  als Standort m it der Schwerp unk taufgabe Sicherung 
und Entwick lung v on Wohnstä tten ausgewiesen.  Hierm it ist durch die Stadt 
Schnev erdingen ein bedarfsgerechtes Angebot an Wohnraum  z u sichern und 
z u entwick eln.  

 
• Die Stadt Schnev erdingen ist gem .  Z iel 2 . 1 . 1  Nr.  0 1  u.  0 3  ( Schwerp unk t- und 

Entwick lungsaufgaben)  als Standort m it der Schwerp unk taufgabe Sicherung 
und Entwick lung v on Arbeitsstä tten ausgewiesen.  Hierm it ist durch die Stadt 
Schnev erdingen ein bedarfsgerechtes Angebot an Arbeitsstä tten z u sichern 
und z u entwick eln.  

 
• Gem ä ß Z iel 2 . 1  Nr.  0 2  hat die Siedlungsentwick lung im  L andk reis Heidek reis 

bedarfsgerecht und auf das z entralörtliche Sy stem  ausgerichtet z u erfolgen.   
 

• Gem ä ß Z iel 2 . 1  Nr.  0 4  ist bei allen M aßnahm en der Siedlungsentwick lung ein 
sp arsam er Flä chenv erbrauch z u gewä hrleisten.  Einer Inansp ruchnahm e v on 
Freiflä chen sind M aßnahm en der Innenentwick lung und die U m gestaltung v or-
handener Siedlungsflä chen v orz uz iehen.   

 
• Die Siedlungsentwick lung ist gem .  Z iel 2 . 1  Nr.  0 5  v orrangig auf die z entralen 

Siedlungsgebiete der Z entralen O rte ausz urichten.  
 

• Gem ä ß Z iel 2 . 1 .  Nr.  0 7  ist einer Z ersiedlung der L andschaft durch eine K on-
z entration v on Siedlungsflä chen entgegenz uwirk en.  

 
In der z eichnerischen Darstellung des RRO P  Entwurf 2 0 1 5  befindet sich der Gel-
tungsbereich des Bebauungsp lanes Schnev erdingen Nr.  8 2  auf Flä chen, die als „ v or-
handene Bebauung/ baup lanerisch gesicherter Bereich“  dargestellt sind.  Südlich grenz t 
die Rotenburger Str.  an den Geltungsbereich, die im   RRO P  Entwurf v on 2 0 1 5  als Vor-
ranggebiet einer Straße m it regionaler Bedeutung dargestellt ist.  Dem nach sind k eine 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete im  RRO P  Entwurf 2 0 1 5  dargestellt, die dem  Z iel der 
P lanung widersp rechen.  Vielm ehr erfüllt der Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  8 2  
m it einem  Vorhaben der Innenentwick lung die Vorgaben des RRO P , da durch die 
Entwick lung einer Innenbereichslage die P osition Schnev erdingens als Grundz entrum  
weiter gestä rk t und das Angebot an z entrum snahen Wohnraum  bedarfsgerecht aus-
baut wird.  Som it berück sichtigt die P lanung auch den dem ograp hischen Wandel, der 
sich besonders in Schnev erdingen durch eine stark e Überalterung der Bev ölk erung 
bis z um  J ahr 2 0 3 0  abz eichnen wird.  Einer Z ersiedlung der wertv ollen, um liegenden 
L andschaft k ann durch Vorhaben der Innenentwick lung entgegengewirk t werden, wo-
bei bestehende Versorgungsstruk turen im  Innenbereich effiz ient genutz t werden k ön-
nen.   
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7 .2. Ba u lei t p la nu ng 

7 .2.1 . W i rk s a m er F lä c h ennu t z u ngs p la n  
 
St a d t  Sc h nev erd i ngen 
Der wirksa m e Flä chennutz ungsp lan der Stadt Schnev erdingen stellt für den Geltungs-
bereich des Bebauungsp lanes Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  Wohnbauflä chen 
dar ( siehe Abb.  1 5 ) .  Der Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  8 2  leitet sich gem .  §  8  
Abs.  2  BauGB aus dem  FNP  ab.  
 

Ab b . 1 5 :  Au s s c h ni t t  d es  wi rk s a m en F lä c h ennu t z u ngs p la nes  u m  d en Gelt u ngs b erei c h  
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7 .2.2. Vo rh a nd ene Beb a u u ngs p lä ne  
 

 
Ab b . 1 6 : Rec h t s k rä f t i ge Beb a u u ngs p lä ne i m  Gelt u ngs b erei c h  u nd  Um geb u ng

     

Die Flä chen des Geltungsbereiches des Bebauungsp lanes Schnev erdingen Nr.  8 2  
liegen in Teilbereichen v on z wei q ualifiz ierten Bebauungsp lä nen ( siehe Abb.  1 6 ) .  Im  
östlichen Teilbereich ist durch den Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  2 2 c „ O rtsm itte“  
ein Allgem eines Wohngebiet festgesetz t.  Der Bebauungsp lan stam m t aus dem  J ahre 
1 9 8 4  und setz t im  südlichen Teil des K ernortes sowohl K erngebiete, M ischgebiete als 
auch Allgem eine und Reine Wohngebiete fest.  Im  westlichen Teil des neuen Gel-
tungsbereiches gelten z urz eit die Festsetz ungen des Bebauungsp lanes Schnev erdin-
gen Nr.  6 1  „ Inseler Straße –  West“  aus dem  J ahre 1 9 9 5 .  Als großflä chiger Bebau-
ungsp lan, der im  Verbund m it weiteren Bebauungsp lä nen im  Z uge der Wohnbauent-
wick lung im  Westen des K ernortes seit M itte der neunz iger J ahre aufgestellt wurde, 
wird ein Allgem eines Wohngebiet ausgewiesen.   
 
Die Abbildung 1 7  z eigt Ausschnitte der beiden P lanz eichnungen der beiden rechts-
k rä ftigen Bebauungsp lä ne im  Bereich des neuen Geltungsbereiches des Bebauungs-
p lanes Nr.  8 2  „ Am  Erlenweg“ .  
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Ab b . 1 7 :  Au s s c h ni t t e d er ei nges c a nnt en T ei lb erei c h e d er B- Plä ne Nr. 6 1 u nd  22c  i m  Gelt u ngs b erei c h  d es  
Beb a u u ngs p la nes  Nr. 82 „Erlenweg“ ( ged reh t )  
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Im  Bereich des Bebauungsp lanes Nr.  2 2 c ist in den straßenseitigen Baufeldern eine 
Bebauung m it m ax im al z wei Vollgeschossen z ulä ssig sowie die offene Bauweise fest-
gesetz t.  Des Weiteren wird dort das M aß der baulichen Nutz ung m it einer GRZ  v on 
0 ,3  und einer GFZ  v on 0 ,5  festgesetz t.  Das Baufeld an der Weststraße ist straßensei-
tig ca.  2 4 ,5  m  tief und erstreck t sich v on Norden her in einem  z weiten Auslä ufer m it 
einer Tiefe v on 2 2  m  auch in die rück wä rtigen Grundstück sbereiche an der Weststra-
ße.  Z wischen den bebaubaren Flä chen besteht eine nicht überbaubare Flä che m it ei-
ner Breite v on 5  m .  In diesem  Bereich v erlä uft eine Grenz e, die das M aß der Nutz ung 
in dem  Allgem einen Wohngebiet trennt.  Im  Vergleich z u dem  straßenbegleitenden 
Baufeld, sind in dem  rück wä rtigen Baufeld som it nur ein Vollgeschoss und eine GFZ  
v on 0 ,4  z ulä ssig.  Diese dam als getroffen Festsetz ungen z u dem  M aß der baulichen 
Nutz ung sind laut Begründung des Bebauungsp lanes v om  Gebä udebestand und der 
stä dtebaulichen Struk tur abgeleitet worden. Dies gilt auch für die Baugrenz en, die 
nach der Abwä gung stä dtebaulicher und v erk ehrlicher Belange „ soweit wie m öglich 
v ertretbar“  derart festgesetz t wurden, dass die v orhandene Bausubstanz  in den über-
baubaren Bereich einbez ogen wurde.  Da im  J ahre 1 9 8 4  westlich des Geltungsberei-
ches des Bebauungsp lanes Nr.  2 2 c eine Bebauung weder v orhanden noch p lanerisch 
v orgesehen war, wurde im  rück wä rtigen Grundstück sbereich an der Weststraße nur 
m ax im al ein Vollgeschoss festgesetz t, dam it sich aus stä dtebaulicher Sicht ein Über-
gang z ur freien L andschaft ergibt.   
 
M it dem  Bebauungsp lan Nr.  6 1  „ Inseler Straße - West“  wurde ca.  1 0  J ahre sp ä ter die 
p lanungsrechtliche Grundlage für die Wohnbauentwick lung im  Westen des Bebau-
ungsp lanes Nr.  2 2 c geschaffen.  Som it ist auch im  westlichen Teil des Geltungsberei-
ches z urz eit ein Allgem eines Wohngebiet festgesetz t, wobei die ausnahm sweise z u-
lä ssige Nutz ung „ Tank stellen“  ausgeschlossen ist.  Das M aß der baulichen Nutz ung 
lä sst eine eingeschrä nk te Geschossigk eit ( II e)  z u, was bedeutet, dass das m ax im al 
z ulä ssige z weite Vollgeschoss als oberstes Stock werk  unter einer geneigten Dachflä -
che z u errichten ist.  Ein Staffelgeschoss oberhalb des z weiten Vollgeschosses ist so-
m it nicht z ulä ssig.  Auch diese Festsetz ungen wurden dam als getroffen, dam it sich die 
neue Bebauung in die im  Westen angrenz ende L andschaft einfügt.  Z usä tz lich wurde 
die offene Bauweise m it einer GRZ  v on 0 ,3  und einer GFZ  v on 0 ,5  festgesetz t.  Für 
Hausgrup p en ist ausnahm sweise eine GRZ  v on 0 ,4  z ulä ssig, um  die bei der Errich-
tung v on Hausgrup p en erforderliche höhere Grundstück ausnutz ung z u erm öglichen, 
da für diese Hausform en die Grundstück e in der Regel k leiner sind als bei Einz el- und 
Dop p elhä usern.  Die Baugrenz en wurden in dem  Bebauungsp lan Nr.  6 1  grundsä tz lich 
m it 3  m  Abstand z u den Straßenv erk ehrsflä chen v on Wohnstraßen oder p riv aten Er-
schließungsstraßen festgesetz t.  An Sam m elstraßen oder Straßen m it höherer Ver-
k ehrsbelastung wie der Rotenburger Straße wurde ein Abstand der Baugrenz en aus 
Gründen des Im m issionsschutz es ( Verk ehrslä rm )  v on 5  m  festgesetz t.  Die schon da-
m als v orhandene Bebauung hatte j edoch Bestandschutz , sodass einige ä ltere Wohn-
gebä ude teilweise auf der nicht m ehr überbaubaren Flä che an der Straße stehen.  
 
Die Flurstück e 1 6 3 , 1 6 4 , 5 9 8 / 1 6 1 , 1 7 2 / 7  und 1 7 2 / 1 1  wurden entsp rechend den Wün-
schen der dam aligen Eigentüm er nicht als überbaubare Flä chen festgesetz t, sodass 
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diese Grundstück e nicht unm ittelbar durch eine Straßenv erk ehrsflä che erschlossen 
wurden.  Im  Vergleich z u den großz ügig dim ensionierten Baufeldern, die der Bebau-
ungsp lan Nr.  6 1  ehem als für neues Bauland in den anderen Bereichen festsetz e, wur-
den zw ischen der Rotenburger Str.  und der P lanstraße Erlenweg straßenbegleitend 
z wei Baufelder festgesetz t, die eine Tiefe v on ca.  2 7 - 3 0  m  aufweisen.  Durch die lang-
gez ogenen Grundstück e besteht durch die geringe Tiefe der Baufelder im  rück wä rti-
gen Bereich eine große, nicht überbaubare Flä che.  
 
Aufgrund der dam aligen Festsetz ungen der Bebauungsp lä ne Nr.  2 2 c und Nr.  6 1  be-
finden sich im  Z entrum  des Baublock s, der unm ittelbar im  innerstä dtischen Bereich 
der Stadt Schnev erdingen liegt, im m er noch unbebaute Flä chen, die p otenz ielle 
Wohnbauflä chen im  z entrum snahen Bereich der Stadt darstellen und im  Sinne der 
Innenentwick lung für eine Bebauung m obilisiert werden k önnen.  Die dam aligen Fest-
setz ungen z um  M aß der baulichen Nutz ung beruhen auf stä dtebaulichen Entschei-
dungen, die aufgrund der ehem aligen Randlage der Teilbereiche z ur freien L andschaft 
getroffen wurden.  Durch die sp ä ter folgenden Bebauungsp lä ne entwick elte sich der 
westliche Bereich der Stadt z u der Haup tsiedlungsachse Schnev erdingens, die ak tuell 
m it dem  Aufstellungsbeschluss des Bebauungsp lanes Nr.  8 0  „ Wohngebiet K uhlstü-
cke n - Beek enrahde“  noch weiter entwick elt werden soll.  Durch dieses p arallel laufen-
de P lanv erfahren wird ein Teilbereich des Bebauungsp lanes Nr.  7 2  auf westlich an-
grenz ender Seite des Geltungsbereichs des Bebauungsp lanes Nr.  8 2  „ Erlenweg“  auf-
gehoben und auf den Flä chen einer ehem aligen Baum schule soll neues Wohnbauland 
geschaffen werden.  Durch diese Entwick lung befindet sich der gesam te Geltungsbe-
reich des Bebauungsp lanes Nr.  8 2  nicht m ehr am  Übergang z u der freien L andschaft, 
sondern v oll um fä nglich im  innerstä dtischen Siedlungsgefüge, wom it die dam aligen 
Festsetz ungen z um  M aß der baulichen Nutz ung ihre Intention v erloren haben.   
 
U m  eine z eitgem ä ße Ausnutz ung der innerstä dtischen Grundstück e z u erm öglichen, 
sind die genannten Teilbereiche der Bebauungsp lä ne Nr.  2 2 c und Nr.  6 1  aufz uheben 
und m it der Aufstellung des Bebauungsp lanes Nr.  8 2  „ Erlenweg“  z u überp lanen.  M it 
der Aufstellung des Bebauungsp lanes Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  soll der ge-
sam te Baublock  in den Geltungsbereich einbez ogen werden, um  nach den Z ielv orga-
ben der Innenentwick lung intensiv er nutz bares Bauland z u schaffen und eine k ünftige 
Nachv erdichtung in den rück wä rtigen Bereichen der Grundstück e und an den Be-
standsbauten z u erm öglichen.   
 

7 .3 . Int erk o m m u na le Ab s t i m m u ng  
 
Nach §  2  Abs.  2  BauGB sind die Bauleitp lä ne benachbarter Gem einden aufeinander 
abz ustim m en.  Das Abstim m ungsgebot ist v erletz t, wenn v on einem  Bauleitp lan „ unm it-
telbare Auswirk ungen gewichtiger Art“  auf eine Nachbark om m une ausgehen.  Bei dem  
Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  8 2 , der eine Nachv erdichtung des Innenbereichs 
z um  Z iel hat, ist dies aufgrund der geringen Größe des Geltungsbereiches und der 
gep lanten Wohnnutz ung nicht z u erwarten und es sollten sich für die um liegenden 
Nachbark om m unen k einerlei m erk liche Auswirk ungen ergeben.  
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8. Pla ni nh a lt   
 
Die Grundlage der P lanung sind die beschriebenen Z iele der Innenentwick lung, so-
dass m it der Aufstellung des Bebauungsp lanes Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  
intensiv er nutz bares Bauland m obilisiert und die M öglichk eiten z ur Nachv erdichtung 
auf innerstä dtischen Flä chen geschaffen werden soll.  In der Analy se der WBA 2 0 3 0  
wird genau die Flä che des Geltungsbereiches als P otentialflä che ( TY P  3 )  identifiz iert, 
was besagt, dass die v on den Bebauungsp lä nen Nr.  2 2 c und Nr.  6 1  festgesetz ten 
Baufelder eng bem essen sind und som it große Grundstück bereiche nicht einer Be-
bauung z ugeführt werden k önnen.  M it der Aufstellung des Bebauungsp lanes Nr.  8 2  
„ Erlenweg“  sollen die beiden Teilbereiche der Bebauungsp lä ne Nr.  2 2 c und Nr.  6 1  ge-
ä ndert bz w.  überp lant werden.  M it der Neup lanung werden die Baufelder v ergrößert, 
sodass eine Bebauung in den rück wä rtigen Grundstück bereichen erm öglicht wird. Im  
Bereich des Bebauungsp lanes 2 2 c, der dem  Z entrum  der Innenstadt z ugewandt ist, 
soll m it der Überp lanung auch das M aß der baulichen Nutz ung erhöht werden, sodass 
an der Weststraße p lanungsrechtlich z . B.  der Bau v on barrierefreien oder altersge-
rechten M ehrfam ilienhä usern erm öglicht wird.  Darüber hinaus werden die Festsetz un-
gen v on den Bebauungsp lä nen Nr.  2 2 c und Nr.  6 1  übernom m en.  
 

8.1 . Art  d er b a u li c h en Nu t z u ng 
 
Die Bauflä chen werden wie z uv or als Allgem eines Wohngebiet gem ä ß §  4  BauNVO  
festgesetz t.  Dies entsp richt der bisherigen Art der baulichen Nutz ung, die auch v on 
den Bebauungsp lä nen Nr.  2 2 c und Nr.  6 1  der Bebauungsp lä ne festgesetz t wurden.  
Die in Allgem einen Wohngebieten ( WA)  nach §  4  Abs.  3  Nr.  5  BauNVO  ausnahm s-
weise z ulä ssige Nutz ung „ Tank stellen“  wird gem ä ß §  1  Abs.  6  BauNVO  nicht Bestand-
teil des Bebauungsp lanes.  Eine Ansiedlung derartiger Betriebe würde dem  v orrangi-
gen P lanungsz iel ( Schaffung v on Wohnbauland)  widersp rechen, da v on einer derarti-
gen Nutz ung, v or allem  aufgrund des dam it v erbundenen z usä tz lichen Verk ehrsauf-
k om m ens, erhebliche Belastungen ausgehen.  Außerdem  ist die innerörtliche Versor-
gung m it Tank stellen ausreichend gedeck t.  Trotz  dieses Nutz ungsausschlusses ist 
sichergestellt, dass die allgem eine Z weck bestim m ung des Baugebiets gewahrt bleibt.  
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  Ab b . 1 8:  Au s s c h ni t t  a u s  d er Pla nz ei c h nu ng d es  Beb a u u ngs p la nes  Nr. 82 „Erlenweg“ ( ged reh t )  
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8.2. M a ß  d er b a u li c h en Nu t z u ng  
 
Da es sich bei der Flä che um  eine sehr z entrum nahe L age handelt, soll im  Z uge der 
Innenv erdichtung und der Schaffung v on z entralem  Wohnraum  auch der Bau v on 
M ehrfam ilienhä usern erm öglicht werden.  Dennoch soll sich die neue Bebauung in ih-
rer Dichte und Größe der Bauk örp er in die bestehenden baulichen Struk turen der U m -
gebung einfügen, um  eine Störung des O rtsbildes z u v erm eiden.   
  
Das M aß der baulichen Nutz ung wird im  Allgem einen Wohngebiet durch folgende 
Größen bestim m t:  
 
 
 

Gru nd f lä c h enz a h l ( GRZ )  0 , 3  
Ges c h o s s f lä c h enz a h l ( GF Z )  0 , 5  
Anz a h l d er Vo llges c h o s s e  II o d er IIe 

 
 
 
Für Hausgrup p en ist ausnahm sweise eine Grundflä chenz ahl v on 0 ,4  z ulä ssig ( §  1 6  
Abs.  6  BauNVO ) .  Diese Grundflä chenz ahl ist bei Hausgrup p en auch bei der Erm ittlung 
der gem ä ß §  1 9  Abs.  4  Satz  2  BauNVO  z ulä ssigen Überschreitung der Grundflä chen-
z ahl z ugrunde z u legen.  Diese Festsetz ung ist notwendig, um  die bei der Errichtung 
v on Hausgrup p en erforderliche höhere Grundstück sausnutz ung z u erm öglichen, da 
Grundstück e für die Hausform en in der Regel k leiner sind als bei Einz el- und Dop p el-
hä usern.  Der hohe Grad der Grundstück sausnutz ung ist auch aus ök ologischer Sicht 
p ositiv  z u bewerten.  Auf diese Weise v erringert sich insgesam t gesehen der Bedarf an 
Wohnbauflä chen, so dass der U m fang der Siedlungserweiterung v erringert werden 
k ann.  Auf diese Weise k ann in dem  Allgem einen Wohngebiet eine gute Ausnutz ung 
der Baugrundstück e gewä hrleistet werden, deren Art und M aß der Bebauung sich an 
den stä dtebaulichen K ontex t der Innenstadt anschließt.  Das Allgem eine Wohngebiet 
im  Bebauungsp lan Nr.  8 2  wird in z wei Bereiche unterteilt, die sich durch das z ulä ssige 
M aß der Nutz ung unterscheiden.  Die L inie z ur U nterteilung der Bereiche v erlä uft größ-
tenteils auf der Grenz e der beiden alten Bebauungsp lä ne und folgt im  Norden der 
westlichen Grundstück sgrenz e des Flurstück s 4 4 2 / 1 8 0 .  Auf der gesam ten östlichen 
Seite des Geltungsbereiches, die dem  Z entrum  der Stadt z ugewandt ist, wird som it auf 
den Grundstück en in einer Tiefe v on ca.  6 5  m  eine Bebauung m it z wei Vollgeschos-
sen z ulä ssig.  Auf der westlichen Seite des Allgem einen Wohngebietes ist hingegen 
wie bisher nur eine eingeschrä nk te Z weigeschossigk eit ( II e)  z ulä ssig, was bedeutet, 
dass m ax im al das z weite Vollgeschoss als oberstes Stock werk  unter einer geneigten 
Dachflä che z ulä ssig ist.  Ein Staffelgeschoss oberhalb des z weiten Vollgeschosses ist 
som it im  westlichen Teil des Allgem einen Wohngebietes weiterhin nicht z ulä ssig, son-
dern nur z wischen der Abgrenz ung und der Weststraße im  östlichen Teil des Gel-
tungsbereiches.  Die Festsetz ung bewirk t, dass bei einer Nachv erdichtung in den 
rück wä rtigen Grundstück bereichen westlich der Abgrenz ung weiterhin nur Gebä ude 
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errichten werden k önnen, die sich in ihren Dim ensionen in den Bestand einfügen und 
die Wohnq ualitä t nicht einschrä nk en.  
 
An der Weststraße hingegen soll m it der Festsetz ung der Bau v on z weigeschossigen 
M ehrfam ilienhä usern nicht nur straßenbegleitend, sondern nun auch bis z u einer Tiefe 
v on ca.  6 5  m  M etern noch z ulä ssig sein.  Die Festsetz ung erm öglicht die Errichtung 
v on größeren M ehrfam ilienhä usern z . B.  m it altersgerechter Ausstattung, deren Be-
wohner aufgrund der z entralen L age einen guten Z ugang z um  v orhandenen Nahv er-
sorgungsangebot haben.   
 

8.3 . Ba u wei s e  
 
In beiden Bereichen des Allgem einen Wohngebietes ( östlich und westlich der Abgren-
z ung des M aßes der Nutz ung)   ist eine offene Bauweise gem ä ß §  2 2  Abs.  1  und Abs.  
2  BauNVO  v orgesehen.  Som it k önnen Gebä ude m it seitlichem  Grenz abstand als Ein-
z elhä user, Dop p elhä user und Hausgrup p en m it Gebä udelä ngen bis z u 5 0  m  errichtet 
werden.  Diese Festsetz ung bietet einen großen Gestaltungssp ielraum  und erm öglicht 
ein abwechslungsreiches Erscheinungsbild.  
 

8.4 . Üb erb a u b a re Gru nd s t ü c k s f lä c h en 
 
Die überbaubaren Grundstück flä chen des Allgem einen Wohngebiets werden durch die 
festgelegten Baugrenz en bestim m t.  In dem  Bebauungsp lan Nr.  8 2  „ Erlenweg“  werden 
die an den Straßenv erk ehrsflä chen gelegenen Baugrenz en übernom m en, die bereits 
in den Bebauungsp lä nen Nr.  2 2 c und Nr.  6 1  festgesetz t wurden.  Die Baugrenz en an 
den Straßenv erk ehrsflä chen wurden dam als in Abwä gung aufgrund v on unterschiedli-
chen Fak toren wie z . B.  Gebä udebestand, Sichtdreieck en oder der Verk ehrs- und Im -
m issionsbelastung festgesetz t.  J edoch ist z u bem erk en, dass m it der Aufstellung des 
Bebauungsp lanes Nr.  6 1  die Baufelder dam als nicht an die bereits im  Bebauungsp lan 
Nr.  2 2 c festgesetz ten Baufelder angep asst wurden ( siehe Abb.  1 7 ) .  
 
U m  eine z usä tz liche Bebauung und Nachv erdichtung auf den rück wä rtigen Grund-
stück bereichen z u erm öglichen, entfallen m it dem  Bebauungsp lan Nr.  8 2  „ Erlenweg“  
die rück wä rtigen Baugrenz en der Bebauungsp lä ne Nr.  2 2 c und Nr.  6 1 , sodass auf 
dem  gesam ten Baublock  ein großes und in v oller Tiefe bebaubares Baufeld entsteht, 
was im  Sinne der Innenentwick lung den Eigentüm ern k ünftig flex ible Nachv erdichtung- 
und Erweiterungsm öglichk eiten auch auf den rück wä rtigen Grundstück bereichen er-
m öglicht.  
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8.5 . Z u lä s s i gk ei t  v o n Ga ra gen u nd  Neb ena nla gen 
 
P lanungswille der Stadt Schnev erdingen im  Z uge der Innenentwick lung ist es, m it der 
ausgewiesenen Grundflä chenz ahl v on 0 ,3  und den großflä chig und durchgä ngig fest-
gesetz ten überbaubaren Grundstück sflä chen eine Wohnbaunutz ung z u erm öglichen, 
bei der die Wohngebä ude auch sehr tief in rück wä rtigen Grundstück sbereichen errich-
tet werden k önnen.  Som it k önnen auch sehr tiefe Grundstück e m it einer wünschens-
werten Haup tnutz ung Wohnen bebaut werden.  Es ist bewusste P lanungsentscheidung 
der Stadt Schnev erdingen, dass m it den getroffenen Festsetz ungen der überbaubaren 
Grundstück sflä chen k eine generell v on Bebauung freiz uhaltenden rück wä rtig gelege-
nen p riv aten Grünflä chen entstehen, die als z usam m enhä ngende Hintergä rten über 
eine relativ  ungestörte Wohnruhe v erfügen.  „ Auch/ gerade Wohnnutz ung ist j edoch - 
wie die um fangreiche Rechtsp rechung z ur Z ulä ssigk eit/ Nachbarv erträ glichk eit so ge-
nannter Hinterlandbebauung im  unbep lanten Innenbereich z eigt - in besonderem  M a-
ße geeignet, U nruhe in v on solcher Nutz ung bislang freigehaltene Bereiche hineinz u-
tragen“ 2 .   
 
Die für die Anordnung v on Stellp lä tz en auf Baugrundstück en geltenden Grundsä tz e 
wurden bereits in m ehreren richterlichen Entscheidungen wie folgt z usam m engefasst3  
( v gl.  nur Beschl.  v .  1 8 . 7 . 2 0 0 3  - 1  M E 1 7 0 / 0 3  -, j uris Rn.  1 4  =  NdsVBl 2 0 0 3 , 3 2 5 :  Be-
schl.  v .  7 . 6 . 2 0 1 1  - 1  M E 6 2 / 1 1  -, j uris Rn.  1 3  =  BauR 2 0 1 1 , 1 6 9 9  < nur L eitsatz > ;  Be-
schl.  v .  2 8 . 5 . 2 0 1 4  - 1  M E 4 7 / 1 4  -, j uris-Rn.  1 6 ) :  Stellp lä tz e und Garagen sollen grund-
sä tz lich m öglichst nah an öffentliche Verk ehrsflä chen herangebaut werden, um  k ein 
Störp otenz ial in Ruhez onen hineinz utragen, in denen bislang k eine Fahrz eugbewe-
gungen stattfanden.  Dem entsp rechend sollen selbst nach §  4 7  NBauO  erforderliche 
Garagen und Stellp lä tz e in der Regel nicht im  Hintergarten liegen oder in das Block in-
nere eines Straßenk arrees v ordringen.  Das gilt j edoch nur, wenn dieses K arree durch 
Grünflä chen bz w.  durch relativ e Wohnruhe gek ennz eichnet ist.  Was danach bei Ab-
wä gung der k onk urrierenden Nutz ungsinteressen dem  Bauherrn gestattet bz w.  sei-
nem  Nachbarn z ugem utet werden k ann, richtet sich z um  einen nach der Vorbelastung 
des gep lanten Aufstellungsortes durch v ergleichbare Anlagen, daneben und v or allem  
aber nach den Festsetz ungen eines für diesen Bereich geltenden Bebauungsp lans.
 
M it den o. g.  im  Bebauungsp lan Nr.  8 2  festgesetz ten großflä chigen und z usam m en-
hä ngenden Baufeldern wird eine solche p lanerische Vorbelastung der rück wä rtigen 
Grundstück sbereiche m it Wohnnutz ung eingeleitet.  P lanungswille der Stadt Schne-
v erdingen ist es, in diesen Bereichen auch die der Wohnnutz ung z ugeordneten Stell-
p lä tz e/ Garagen z u erm öglichen.  Aufgrund dieser p lanerischen Vorbelastung sind 
Stellp lä tz e, Garagen und Carp orts gem .  §  1 2  BauNVO  auch in rück liegenden Grund-
stück sbereichen oder auf P feifenstielgrundstück en z ulä ssig.  In dem  Bebauungsp lan 
Nr.  8 2  werden ex p liz it k eine Festsetz ungen getroffen, die die Errichtung v on Stellp lä t-
z en, Garagen und Carp orts gem .  §  1 2  BauNVO  im  rück wä rtigen Grundstück sbereich 

                                            
2   Q uelle:  O VG L üneburg 1 .  Senat, Beschluss v om  0 7 . 0 6 . 2 0 1 1 , 1  M E 6 2 / 1 1 , L fn.  1 6  
3   Q uelle:  Fußnote 9  oder auch O VG L üneburg 1 .  Senat, Beschluss v om  1 8 . 0 7 . 2 0 1 4 , 1  L A  
 1 6 8 / 1 3 , L fn.  1 9  
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untersagen, einschrä nk en oder nur auf bestim m ten dafür v orgesehenen Stellp latz flä -
chen gem .  §  9  Abs.  1  Nr.  4  und Nr.  2 2  BauGB z ulassen.  Deren Errichtung im  rück wä r-
tigen Grundstück sbereich v erletz t das in §  1 5  Abs.  1  Satz  2  BauNVO  v erank erte 
Rück sichtnahm egebot nicht.  Die v om  Z u- und Abgangsv erk ehr ausgehenden Ge-
rä usch- und ggf.  L ichtem issionen sind im  Rahm en des Gebotes der gegenseitigen 
Rück sichtnahm e einem  betroffenen Nachbarn z um utbar und durch diesen hinz uneh-
m en.  
 
Für die Errichtung v on Stellp lä tz en, Garagen und Carp orts gem .  §  1 2  BauNVO  im  
rück wä rtigen Grundstück sbereich sind Nachbarz ustim m ungen gem ä ß §  6 8  Abs.  4  
NBauO  unabhä ngig v on L age und Anz ahl dieser Anlagen nicht erforderlich.  Gem ä ß 
O VG L üneburg ( 2 0 1 3 )  ist festz ustellen:  „ Weder die Wirk sam k eit des Bauantrags noch 
die Erteilung der Baugenehm igung ist v on der Z ustim m ung des Nachbarn abhä ngig.  
U nabhä ngig dav on, ob der Nachbar durch seine U nterschrift dem  Bauv orhaben z uge-
stim m t oder nicht z ugestim m t hat, hä ngt die Erteilung der Baugenehm igung gem ä ß §  
7 5  Abs.  1  Satz  1  NBauO  a.  F. ;  §  7 0  Abs.  1  Satz  1  NBauO  allein v on der Vereinbark eit 
des k onk reten Bauv orhabens m it öffentlich-rechtlichen Vorschriften ab ( z utreffend 
Bay VGH, Beschl.  v .  3 . 1 1 . 2 0 0 5 , a.  a.  O . , Rn.  1 8 ) 4 .  Die Vereinbark eit v on im  rück wä rti-
gen Grundstück sbereich z u errichtenden Stellp lä tz en, Garagen und Carp orts m it den 
öffentlich rechtlichen Vorschriften wurde aufgrund der o. g.  p lanerischen Vorbelastung 
festgestellt.   
 

8.6 . Verk eh rli c h e Ers c h li eß u ng  
 
Für den ak tuellen Gebä udebestand ist die Erschließung gesichert.  Aufgrund der da-
m aligen Festsetz ungen im  Bebauungsp lan Nr.  6 1  sind einz elne Grundstück e im  Z ent-
rum  des Geltungsbereiches nicht erschlossen.  Die Erschließung dieser rück wä rtigen 
Bereiche k ann in der Regel nur z wischen den v orhandenen Wohngebä uden angelegt 
werden ( P feifenk op f) .  
 
In dem  Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  6 1  „ Inseler Straße - West“  sind im  Hin-
blick  auf die Verk ehrssicherheit Festsetz ungen getroffen.  Im  Bereich der freien Stre-
ck e außerhalb der O rtsdurchfahrt der Rotenburger Straße wurde ein durchgehendes 
Z u- und Ausfahrtenv erbot festgesetz t.  Entlang der freien Streck e der Rotenburger 
Straße erfolgte eine Rück v erlegung der Baugrenz e auf 2 0 m , um  die Flä che gem ä ß §  
2 4  NStrG v on Bebauung freiz uhalten.  Die Festsetz ungen haben weiterhin ihre Gültig-
k eit und  werden im  Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  übernom m en.  
 

8.7 . Grü no rd nu ng 
 
Pri v a t e Grü nf lä c h en 
Im  Südwesten des Geltungsbereiches befindet sich ein Gehölz bestand, der bereits im  
Bebauungsp lan Nr.  6 1  als Flä che m it Bindungen für Bep flanz ungen und für die Erhal-

                                            
4   O VG L üneburg 1 .  Senat, Beschluss v om  2 8 . 0 8 . 2 0 1 3 , 1  L A 2 3 5 / 1 1 , L fn.  1 3  
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tung v on Bä um en, Strä uchern und sonstigen Bep flanz ungen sowie v on Gewä ssern 
festgesetz t ist ( §  9  Abs.  1  Nr.  2 5 b BauGB) .   
 
Die entsp rechenden Festsetz ungen werden im  Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  
8 2  „ Erlenweg“  ohne j egliche Ä nderung übernom m en.  Dem nach sind Abgä nge durch 
Nachp flanz ungen gleicher Art auf dem selben Grundstück  z u ersetz ten ( §  9  Abs.  1  Nr.  
2 5 a BauGB) .  
 
Auf der Flä che befindet sich ein Eichenbestand, der p rä gend für das O rtsbild ist und 
z udem  eine p ositiv e Wirk ung auf den Naturhaushalt hat.  So bieten die ä lteren Gehölz e 
beisp ielsweise z ahlreichen Tieren einen L ebens- oder Teillebensraum  und wirk en 
sich, u. a.  wegen ihrer hohen Verdunstungsleistung, p ositiv  auf das K leink lim a aus.
 
Im  Geltungsbereich sind z u entfernende Bä um e m it ( p otentiell)  artenschutz rechtlicher 
Relev anz  ( siehe artenschutz rechtlicher Fachbeitrag S.  1 4  Abb.  6 )  v or ihrer Fä llung 
durch den Vorhabenträ ger hinsichtlich m öglicher Z ugriffsv erbote gem .  §  4 4  BNatschG 
z u untersuchen.  Gleiches gilt für Gehölz struk turen und Bä um e, die bei der Begutach-
tung nicht eingesehen werden k onnten.  Generell sind Baum fä llungen und Gehölz be-
seitigungen außerhalb der Brut- und Aufz uchtz eiten v on Av ifauna und Flederm ä usen 
im  Z eitraum  v on 1 .  O k tober bis z um  2 8 .  Februar durchz uführen ( siehe artenschutz -
rechtlicher Fachbeitrag S.  1 6 ) .   
  
 
Z u  erh a lt end e Ei nz elb ä u m e  
In der P lanz eichnung des Bebauungsp lanes Nr.  2 2 c „ O rtsm itte“  wurde der v orhandene 
ortsbildp rä gende Baum bestand bereits im  J ahr 1 9 8 4  als z u erhalten festgesetz t und in 
den tex tlichen Festsetz ungen weitergehende Regelungen z um  Erhalt getroffen ( Aus-
nahm eregelungen z ur Entnahm e im  begründeten Einz elfall) .  
 
Im  Geltungsbereich des Bebauungsp lanes Nr.  8 2  „ Erlenweg“  befinden sich insgesam t 
drei der Bä um e, die in dem  Bebauungsp lan 2 2 c festgesetz t wurden.  Sie stehen laut 
dam aliger P lanz eichnung z wischen Grundstück en, die v on der Weststraße erschlos-
sen werden, und reihen sich an einer Flurstück grenz e auf.  Ein Verweis auf die j eweili-
ge Baum art oder weitere Hinweise sind im  Bebauungsp lan Nr.  2 2 c nicht v erm erk t.  
 
Nach einer Überp rüfung ist festz ustellen, dass der östlichste der drei Bä um e nicht 
m ehr Bestand hat.  Auch die genaue L age der beiden anderen bestehenden Groß-
bä um e auf der Flurstücksg renz e stim m t nicht m it der P lanz eichnung des Bebauungs-
p lanes 2 2 c überein.  Da sich aber fak tisch z wei erhaltenswerte Großbä um e ( Eiche im  
Westen, Ahorn-Art im  O sten)  in dem  Bereich der Flurstück grenz e befinden, wurde de-
ren L age in der P lanz eichnung ak tualisiert und die Bä um e werden im  Bebauungsp lan 
Nr.  8 2  „ Erlenweg“  als z u erhalten festgesetz t.  Im  artenschutz rechtlichen Fachbeitrag 
werden diesen Bä um en artenschutz rechtlich relev ante Struk turen z ugesp rochen.  ( S.  
1 4  ff) .  
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8.8. Im m i s s i o ns s c h u t z  
 
In der nä heren U m gebung des P langebietes sind als bestehende v erk ehrliche Em issi-
onsq uellen die L  1 7 0  Rotenburger Straße, die Heinrich-Wahls-Straße, der Großenwe-
der Weg, die Weststraße und der Erlenweg z u nennen.   
 
Bereits im  Bebauungsp lan Nr.  6 1  „ Inseler Straße –  West“  wurden die Belange des 
Im m issionsschutz es berück sichtigt.  Z u diesem  Z weck  wurde eine überschlä gige Er-
m ittlung der L ä rm im m issionen durch den Straßenv erk ehr entsp rechend Anhang 1  der 
DIN 1 8 0 0 5  ( Schallschutz  im  Stä dtebau)  durchgeführt.  M it der früheren P lanung sollten 
die Heinrich-Wahls-Straße und der Erlenweg erst entstehen.  Die Haup tv erk ehrsbelas-
tung lag schon z u diesem  Z eitp unk t auf der Rotenburger Straße v or und es wurde hier 
bei der Erm ittlung v on ca.  5 . 0 0 0  K fz  /  Tag ausgegangen.  Z ur Erm ittlung wurde ein Ab-
stand v on 9 ,5  m  z um  Im m issionsort und der Straßenty p  „ Stadtstraße“  ( innerorts)  m it 
einer z ulä ssigen Höchstgeschwindigk eit v on 6 0  k m / h gewä hlt.  Im  Ergebnis der Schä t-
z ung ergaben sich für die Rotenburger Straße tagsüber ca.  6 6  dB ( A)  und nachts ca.  
5 6  dB ( A) , sodass die schalltechnischen O rientierungswerte für die stä dtebauliche 
P lanung in Allgem einen Wohngebieten v on tagsüber 5 5  dB ( A)  und nachts v on 4 5  
dB( A)  überschritten wurden.  L aut dem  P lanwerk  hä tte eine genauere Erm ittlung an der 
Rotenburger Straße aufgrund der realen Höchstgeschwindigk eit v on 5 0  k m / h und dem  
südwestlich gep lanten K reisel z u niedrigeren Im m issionswerten geführt.  Schlussend-
lich wurden m it dem  B-P lan Nr.  6 1  um  den Belangen des Verk ehrs und den allgem ei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsv erhä ltnisse gerecht z u werden, 
folgende  Festsetz ungen getroffen:  
 
Auf den Grundstücken entlang der Rotenburger Straße und der Inseler Straße sind in 
einer Tiefe von 50 m bei Neu- und Umbauten von Wohnungen und anderen schutzbe-
dürftigen Räumen wegen einwirkender Verkehrsgeräusche Schallschutzmaßnahmen 
zu beachten: 
 
In schutzbedürftigen Räumen an allen zu diesen Straßen zeigenden Gebäudeseiten 
sind Lärmschutzfenster der Klasse II einzubauen. 

 
Zu diesen Straßen gerichtete Außenwohnbereiche (z.B. Terrassen, Balkone) sind un-
zulässig: 

 
Die Baugrenze entlang der überörtlichen Straßen wurde nicht entlang der vorhande-
nen Gebäude gezogen, sondern befindet sich erst in 5 m Entfernung zur Verkehrsflä-
che, so dass bei Neubauten ein größerer Abstand der Gebäude von der Straßenver-
kehrsfläche als bisher eingehalten werden muss.  
 
M it diesen Festsetz ungen wurde dav on ausgegangen, dass im  Rahm en des Bebau-
ungsp lanes Nr.  6 1  im  Bereich an der Rotenburger Straße, wo dam als nicht die Neu-
bebauung sondern die stä dtebauliche O rdnung des Bestandes P lanungsz iel war, alle 
m öglichen Vork ehrungen z ur M inderung der bereits dam als bestehenden L ä rm einwir-
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k ungen getroffen wurden.  Som it k onnten z um indest nachts die Richtwerte innerhalb 
der Gebä ude eingehalten werden.  
 
Im  Bebauungsp lan Nr.  2 2 c „ O rtsm itte“  hingegen wurden noch k eine differenz ierten 
Festsetz ungen z um  Im m issionsschutz  gem acht.   
 
M it dem  Bebauungsp lan Nr.  8 2  „ Erlenweg“  ist es nötig auf der Grundlage des heutigen 
Verk ehrsaufk om m ens eine entsp rechende schalltechnische U ntersuchung durchz u-
führen, um  in dem  Geltungsbereich die ak tuellen Schallschutz bestim m ungen anz u-
wenden.  In einer schalltechnischen U ntersuchung, die durch das L ä rm k ontor Ham -
burg5 durchgeführt wurde, ist erm ittelt worden, dass der Geltungsbereich nach wie v or 
durch Schall belastet ist.  Als Haup tlä rm q uellen wurden die Rotenburger Straße und 
die Weststraße identifiz iert.  Der L ä rm k onflik t ist im  Bauleitp lanv erfahren m it einem  ge-
eigneten Schallschutz k onz ep t z u lösen.  Da es sich um  einen Bebauungsp lan der In-
nenentwick lung nach §  1 3 a  BauGB handelt, der innerhalb v on Bestandstruk turen eine 
Nachv erdichtung erm öglichen soll, k ann aufgrund des bereits ex istierenden Wohnge-
bä udebestandes der K onflik t durch das Abstandsgebot nach §  5 0  BIm SchG oder 
durch die Z uordnung geeigneter Nutz ungen nach BauNVO  nicht geheilt werden.  Auch 
ak tiv e L ä rm schutz m aßnahm en wie z . B.  ein L ä rm schutz wall sind aus stä dtebaulichen 
Gründen nicht z u v erwirk lichen.  Aus diesem  Grund werden in dem  Bebauungsp lan 
Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  p assiv e Schallschutz m aßnahm en festgesetz t, die 
den ak tuellen Anforderungen an gesunde Wohnv erhä ltnisse gerecht werden.      
 
Als p assiv e L ä rm schutz m aßnahm en werden in Anlehnung an die Aussagen des o. g.  
Gutachtens schallop tim ierte Grundrissgestaltung in Verbindung m it geeigneter Schall-
dä m m ung der Fassaden und Fenster festgesetz t, die j e nach erm itteltem  L ä rm p egel-
bereich differenz iert werden.   
 
Lä rm p egelb erei c h  III Nr. 1 :  
In dem  L ä rm p egelbereich III Nr.  1  ist für Aufenthaltsrä um e ein ausreichender Schall-
schutz  an Außentüren, Fenstern, Außenwä nden und Dä chern der Gebä ude durch 
bauliche M aßnahm en entsp rechend dem  L ä rm p egelbereichen III der DIN 4 1 0 9 -1  
„ Schallschutz  im  Hochbau“  Tabelle 7  herz ustellen:   
 
L ä rm p egelbereich III m it m aßgeblichem  Außenlä rm p egel v on 6 1  bis 6 5  dB( A) :  
erf.  R̀ w, res =  3 5  dB( A)  für Aufenthaltsrä um e in Wohnungen 
erf.  R̀ w, res =  3 0  dB( A)  für Bürorä um e und Ä hnliches 
 
Die Anforderungen an den p assiv en L ä rm schutz  sind nach dem  K ap itel 4 . 4 . 1  der DIN 
4 1 0 9 -2  / 6 /  Form el 3 3  im  Z uge des Baugenehm igungsv erfahrens für k onk ret gep lante 
Gebä ude entsp rechend der anliegend berechneten L ä rm p egelbereiche festz ulegen.  
Auf Einz elnachweis k ann hierv on abgewichen werden.   
 
                                            
5  L ä rm k ontor Gm bH:  Schalltechnische U ntersuchung z um  Wohnbaugebiet „ Erlenweg“  in Schnev erdin-
gen v om  2 4 . 1 0 . 2 0 1 6  
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Lä rm p egelb erei c h  III Nr. 2:  
Z usä tz lich z u den Festsetz ungen des L ä rm p egelbereichs III Nr.  1  sind in dem  L ä rm -
p egelbereich III Nr.  2  z um  Schutz  der Nachtruhe für Schlaf- und K inderz im m er schall-
gedä m p fte L üftungen v orz usehen, falls der notwendige hy gienische L uftwechsel nicht 
auf andere, nach den allgem ein anerk annten Regeln der Technik , geeigneten Weise 
sichergestellt werden k ann.  
 
Lä rm p egelb erei c h  IV:  
Z usä tz lich z u den Festsetz ungen der L ä rm p egelbereiche III Nr. 1  und Nr. 2  sind im  
L ä rm p egelbereich Nr.  IV die Außenwohnbereiche einer Wohnung nicht straßenz uge-
wandt z u orientieren oder aber durch bauliche Schallschutz m aßnahm en wie z . B.  v er-
glaste Vorbauten z u schütz en.  Auf Einz elnachweis k ann hierv on abgewichen werden, 
sofern ein Beurteilungsp egel v on m ax im al 5 9  dB( A)  für den Außenwohnbereich nach-
gewiesen werden k ann ( z um  Im m issionsschutz  v gl.  im  Weiteren K ap itel 9 . 1 ) .  
 
Der ak tuelle Gebä udebestand steht unter Bestandschutz , sodass die ak tualisierten 
Festsetz ungen der Schallschutz m aßnahm en nur bei Neubauten und baulichen Verä n-
derungen angewandt werden m üssen.  
  

8.9 . Ver-  u nd  Ent s o rgu ng 
 
Für den Gebä udebestand besteht bereits ein Anschluss an die z entralen Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen.  Analog v erteilen sich die Z ustä ndigk eiten für die neuen 
Bauflä chen wie folgt:  
 
W a s s erv ers o rgu ng 
Die Wasserv ersorgung wird durch die Heidj ers Stadtwerk e sichergestellt.  
 
St ro m -  u nd  Ga s v ers o rgu ng  
Die Strom - und Gasv ersorgung wird durch die Heidj ers Stadtwerk e sichergestellt.  
 
Ab wa s s erb es ei t i gu ng  
Die Abwasserbeseitigung erfolgt über das stä dtische K analnetz  und durch die stä dti-
sche K lä ranlage.  Die K ap az itä ten der z entralen K lä ranlage der Stadt Schnev erdingen 
sind hierz u ausreichend.  
 
O b erf lä c h enent wä s s eru ng  
Die Beseitigung des Niederschlagswassers im  Geltungsbereich ist für den Bestand 
bereits in den Bebauungsp lä nen Nr.  6 1  „ Inseler Straße –  West“  und Nr.  2 2 c „ O rtsm it-
te“  geregelt und erfolgt z entral.  J e nach L age wird das Niederschlagswasser v on den 
Grundstück en in das stä dtische K analnetz t eingeleitet.  M it dem  P lanv erfahren des Be-
bauungsp lanes Nr.  6 1  wurde v on der Stadt Schnev erdingen ein Bodengutachten in 
Auftrag gegeben, das z u dem  Ergebnis k om m t, dass eine Versick erung des Nieder-
schlagswassers auf den Grundstück en nicht erfolgen k ann.  Die Entwä sserung erfolgt 
über einen Regenwasserk anal in z wei nordwestlich gelegene Regenrück haltebeck en, 
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die m it der Realisierung des Bebauungsp lanes Nr.  6 1  entstanden sind.  Die Grundstü-
ck e an der Rotenburger Straße leiten das Niederschlagswasser in das K analnetz  
Richtung Westen ab.  Neu errichtete Gebä ude werden entsp rechend an das j eweils 
v erfügbare K analnetz  z ur Abführung des Niederschlagswassers angeschlossen.  Die 
K ap az itä ten des stä dtischen K analnetz es bz w.  der Regenrück haltebeck en sind in die-
sem  Bereich ausreichend.  
 
M ü llb es ei t i gu ng  
Die z entrale M üllabfuhr erfolgt durch die öffentliche M üllabfuhr gem ä ß gültiger Ab-
fallentsorgungssatz ung des L andk reises Heidek reis.  
 
F ernm eld et ec h ni s c h e Vers o rgu ng /  Brei t b a nd  
Die fernm eldetechnische Versorgung erfolgt durch die Deutsche Telek om  AG.  Für den 
rechtz eitigen Ausbau des Telek om m unik ationsnetz es sowie die K oordinierung m it 
dem  Straßenbau und den Baum aßnahm en der anderen L eitungsträ ger werden die 
Deutsche Telek om  AG, Ressort BBN 3 3 , U elz en, sowie andere Telek om m unik ations-
unternehm en, u. a.  auch die Stadtwerk e Schnev erdingen-Neuenk irchen, frühestm ög-
lich v or Baubeginn inform iert.  
 

8.1 0 . F lä c h enb i la nz i eru ng  
 
Durch den v orliegenden Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  ergibt sich 
folgende Flä chenbeansp ruchung:  
 
F lä c h enb i la nz i eru ng Beb a u u ngs p la n Sc h nev erd i ngen Nr. 82 „Erlenweg“:  
 
Art  d er Nu t z u ng F lä c h e 

  
 
Allgem eines Wohngebiet ( WA)  
 

 
5 4 . 3 7 6  m ²  

 
Flä chen m it Bindung für Bep flanz ung und für die 
Erhaltung v on Bä um en, Strä uchern und sonstigen 
Bep flanz ungen sowie v on Gewä ssern 
 

 
 

ca.  5 7 7  m ²  

 
Straßenv erk ehrsflä che  

 
ca.  3 . 7 1 7  m ²  

 
Gelt u ngs b erei c h  i ns ges a m t   

 
c a . 5 8.6 7 0  m ²  
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9 . St ä d t eb a u li c h e Bela nge 

9 .1 . Bela nge d es  Im m i s s i o ns s c h u t z es  
 
Im  Geltungsbereich und in der nä heren U m gebung sind als bestehende v erk ehrliche 
Em issionsq uellen die L  1 7 0  Rotenburger Straße, die M ark tstraße, die Heinrich-Wahls-
Straße, der Großenweder Weg, die Weststraße und der Erlenweg z u nennen.  Es wur-
de daher gep rüft, in welchem  U m fang Verk ehrsim m issionen im  P langebiet v orz ufinden 
sind und welche schalltechnischen Belange in die P lanung einz ubez iehen sind.  
 
Hierz u hat die Stadt Schnev erdingen eine Schalltechnische U ntersuchung durch die 
L ä rm k ontor Gm bH, Ham burg anfertigen lassen6 .  Die U ntersuchung ist dieser Begrün-
dung als Anlage beigefügt.  
 
Di e Unt ers u c h u ng b eru h t  a u f  f o lgend en Gru nd la gen:  

 
• Verk ehrsbelastungen auf der L  1 7 0  Rotenburger Straße, Großenweder Weg 

gem ä ß einer P rognose der Straßenv erk ehrsbelastungen 2 0 2 5  durch das Ver-
k ehrsp lanungsbüro Z acharias ( 2 0 1 6 )  –  ( siehe o. g.  U ntersuchung Seite 6 )  

 
• z ulä ssige Höchstgeschwindigk eit auf der L  1 7 0  westlich des K reisv erk ehrsp lat-

z es der Heinrich-Wahls-Straße v on 7 0  k m / h, östlich v on 5 0  k m / h, auf der Hein-
rich-Wahls-Straße, der M ark straße und dem  Großenweder Weg v on 5 0  k m / h 

 
• z ulä ssige Höchstgeschwindigk eit auf der Straße Erlenweg 3 0  k m / h  

 
• Berechnungen der Beurteilungsp egel für die Straßenv erk ehrswege erfolgten 

nach der 1 6 .  BIm SchV / 2 /  bz w.  nach dem  Teilstück v erfahren der „ Richtlinien für 
den L ä rm schutz  an Straßen - Ausgabe 1 9 9 0 “  - RL S-9 0  / 4 /  

 
• Beurteilung der Verk ehrsim m issionen auf Grundlage der DIN 1 8 0 0 5 , Teil 1  

„ Schallschutz  im  Stä dtebau“  sowie der Verk ehrslä rm v erordnung ( 1 6 .  BIm SchV)  
 
Unt ers u c h u ngs ergeb ni s s e:  
 
Im Plangebiet besteht eine Belastung durch Immissionen des Straßenverkehrs. Die 
Hauptlärmquellen stellen die südlich verlaufende L 170 Rotenburger Straße und die 
Weststraße dar. Insbesondere im Nachtzeitraum (siehe Abb. 19) sind im Nahbereich 
der Rotenburger Straße L 170 und der Weststraße aber auch der übrigen Straßen 
schalltechnische Konflikte im Sinne DIN 18005 /1/ zu erwarten. Teilweise werden auch 
die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /2/ überschritten.  
 
 

                                            
6  L ä rm k ontor Gm bH:  Schalltechnische U ntersuchung z um  Wohnbaugebiet „ Erlenweg“  in Schnev erdin-
gen v om  2 4 . 1 0 . 2 0 1 6  
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Ab b . 1 9 :  Sc h a lli m m i s s i o ns p la n,  Na c h t  i n [ d B( A) ]  i m  Gelt u ngs b erei c h                                                              

( Au s s c h ni t t  d er Anla ge 2b  d es  Sc h a lls c h u t z gu t a c h t ens ,  m a ß s t a b s lo s ,  ged reh t )  
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In d er Unt ers u c h u ng wi rd  i n K a p i t el 7  h era u s ges t ellt :   
 
Der anstehende Lärmkonflikt ist somit im Bauleitplanverfahren zu lösen, indem ein 
geeignetes Schallschutzkonzept erarbeitet wird. Die Belange des Lärmschutzes sind 
im Folgenden nach Priorität dargestellt: 
 

1. Abstandsgebot § 50 BImSchG 
2. Zuordnung geeigneter Nutzungen nach BauNVO 
3. Aktiver Lärmschutz 
4. Passiver Lärmschutz: Schalloptimierte Grundrissgestaltung in Verbindung mit 

geeigneter Schalldämmung der Fassaden / Fenster 
 
Das Abstandgebot sowie die Zuordnung geeigneter Nutzungen nach BauNVO stellen 
für diesen B-Plan kein ausreichendes Hilfsmittel dar, da es sich um die Überplanung 
eines bestehenden Wohnbaugebiets, d.h. um einen Bebauungsplan der Innenentwick-
lung gem. § 13a BauGB mit dem Ziel der Nachverdichtung handelt. Aktiver Lärm-
schutz ist aufgrund der notwendigen Erschließung der bestehenden Wohnbaugebäu-
de städtebaulich nicht zu verwirklichen. Als letztes Hilfsmittel kommt die schallopti-
mierte Grundrissgestaltung in Verbindung mit geeigneter Schalldämmung der Fassa-
den / Fenster in Betracht. 
 
Z um  Schutz  gegen Außenlä rm  werden in der DIN 4 1 0 9 -1 : 2 0 1 6 -0 7  „ Schallschutz  im  
Hochbau -Teil 1 :  M indestanforderungen“  Anforderungen an die L uftschalldä m m ung 
v on Außenbauteilen festgesetz t.  Die j eweils v orhandenen oder z u erwartenden „ m aß-
geblichen Außenlä rm p egel“  im  ersten O bergeschoss ( h=  4 m )  werden L ä rm p egelberei-
chen z ugeordnet ( siehe Abb.  2 0  und 2 1 ) .  
 
 

 Ab b . 20  Anf o rd eru ngen a n d i e Lu f t s c h a lld ä m m u ng v o n Au ß enb a u t ei len na c h  DIN 4 1 0 9  
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Ab b . 21 :  Lä rm p egelb erei c h e na c h  DIN 4 1 0 9  i m  Gelt u ngs b erei c h  f ü r d a s  ers t e O b erges c h o s s  ( h =  4  m )  ( Au s -
s c h ni t t  a u s  Anla ge 3  d es  Sc h a lls c h u t z gu t a c h t ens ,  m a ß s t a b s lo s ,  ged reh t )  
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Gem ä ß der schalltechnischer U ntersuchung und Gutachten sind folgende Festsetz un-
gen z um  Schallschutz  und som it z ur Gewä hrleistung gesunder Wohn- und Arbeitsv er-
hä ltnisse im  Bebauungsp lan notwendig:  
 
1. In den Lärmpegelbereichen III und IV [siehe Anlage 3] ist für Aufenthaltsräume ein 
ausreichender Schallschutz an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der 
Gebäude durch bauliche Maßnahmen entsprechend den Lärmpegelbereichen III bis IV 
der DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau“ Tabelle 7 /5/ Die Anforderungen an den 
passiven Lärmschutz sind nach dem Kapitel 4.4.1 der DIN 4109-2 /6/ Formel 33 im 
Zuge des Baugenehmigungsverfahrens für konkret geplante Gebäude entsprechend 
der anliegend berechneten Lärmpegelbereiche festzulegen. Auf Einzelnachweis kann 
hiervon abgewichen werden. [Hinweis: Die genannten DIN-Vorschriften können bei 
der Gemeindeverwaltung zu den allgemeinen Dienststunden eingesehen werden.] 
 
2. In den gekennzeichneten Bereichen [Isophone von 45 dB(A) nachts, siehe Anlage 
2b] sind zum Schutz der Nachtruhe für Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämpfte 
Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere, 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, geeigneten Weise sichergestellt 
werden kann. 
 
3. Außenwohnbereiche einer Wohnung sind im Lärmpegelbereich IV nicht straßenzu-
gewandt zu orientieren oder aber durch bauliche Schallschutzmaßnahmen wie z.B. 
verglaste Vorbauten zu schützen. Auf Einzelnachweis kann hiervon abgewichen wer-
den, sofern ein Beurteilungspegel von maximal 59 dB(A) für den Außenwohnbereich 
nachgewiesen werden kann. 
 
Die Stadt Schnev erdingen ist der Auffassung, die aufgez eigten M aßnahm en in den 
Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  festz usetz en.  Auf Grundlage der 
Ergebnisse und des K artenm aterials des Schallgutachtens wurden Bereiche im  Be-
bauungsp lan festgesetz t, die sich anhand ihrer Schallschutz bestim m ungen unter-
scheiden ( siehe Abb.  2 2 ) .  Die Stadt ist abschließend in ihrer Abwä gung z u dem  Er-
gebnis gelangt, dass m it diesen Festsetz ungen den Belangen des Im m issionsschut-
z es ( Verk ehr)  und den allgem einen Anforderungen an gesunde Wohnv erhä ltnisse 
ausreichend Rechnung getragen wird.  
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Ab b . 22:  Ab grenz u ng d er u nt ers c h i ed li c h en Lä rm p egelb erei c h e m i t  d i f f erenz i ert en F es t s et z u ngen z u m  
Sc h a lls c h u t z  ( ged reh t ,  m a ß s t a b s lo s )  
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9 .2. Bela nge v o n Na t u r u nd  La nd s c h a f t  
 
Bei dem  P langebiet handelt es sich um  innerstä dtische Wohnbauflä chen im  Bestand, 
dessen Flä chen schon seit J ahren durch die Wohnnutz ung gep rä gt und geform t wor-
den sind.  Im  Inneren des Geltungsbereiches befinden sich j edoch nach wie v or unbe-
baute Flä chen, die m it Gehölz struk turen durchz ogen sind.  Aufgrund der festgesetz ten 
Baugrenz en oder aus p riv aten Beweggründen wurden diese Flä chen v on den Grund-
stück sbesitz ern nicht in eine Wohnnutz ung überführt, obwohl die Festsetz ungen der 
alten Bebauungsp lä ne ein Allgem eines Wohngebiet ausweisen.  U nabhä ngig v on den 
Baugrenz en k önnten die Flä chen dem nach z . B.  m it Nebenanlagen oder sonstigen 
Versiegelungen beansp rucht werden.  Dem entsp rechend ist m it den dam aligen Be-
bauungsp lä nen bereits ein Eingriff erfolgt und der Bebauungsp lan Schnev erdingen Nr.  
8 2  „ Erlenweg“  dient aus Gründen der Innenentwick lung v ielm ehr daz u, die schon da-
m als intendierte Wohnnutz ung unter heutigen Nutz ungsansp rüchen z u erm öglichen.  
M it den Festsetz ungen des Bebauungsp lanes Schnev erdingen Nr.  8 2  „ Erlenweg“  wird 
eine intensiv ere, bauliche Ausnutz ung des Wohngebietes erm öglicht, sodass es ne-
ben den v ereinz elten Verlust v on p riv aten Gartenflä chen durch Hinterlandbebauung 
auch z um  Verlust der Gehölz struk turen k om m en wird.  Durch die z usä tz liche Versiege-
lung v on Grundflä chen wird es in diesem  Bereich z u einer Betroffenheit der Natur-
haushaltsfunk tionen, z u Biotop - und L ebensraum v erlust sowie z ur Beeinträ chtigungen 
des Bodenhaushalts k om m en.  Aufgrund der Tatsache, dass es sich p lanungsrechtlich 
bereits um  ein Allgem eines Wohngebiet im  innerstä dtischen Bereich v on Schnev er-
dingen handelt, ist dieser Verlust im  Z uge der Notwendigk eit der Innenentwick lung als 
ausgeglichen anz usehen.  Im  beschleunigten Verfahren z ur Aufstellung eines Bebau-
ungsp lanes der Innenentwick lung ist ein Ausgleich v on Eingriffen gem .  §  1 3 a BauGB 
Abs.  2  Nr. 4  und §  1 a Abs.  3  Satz  6  BauGB nicht erforderlich, soweit die Eingriffe be-
reits v or der p lanerischen Entscheidung erfolgt sind oder z ulä ssig waren.   
 
Die Belange der Natur sind insbesondere durch den Biotop - und L ebensraum v erlust 
durch die Beseitigung der Gehölz struk turen und der Bä um e tangiert.  Z usä tz lich sind 
z wei alte, hölz erne Schup p en im  Bereich der Flurstück e 1 6 2 / 2  und 1 6 4  v on arten-
schutz rechtlicher Relev anz .  Hierz u wird ausführlich in dem   artenschutz rechtlichen 
Fachbeitrag als Teil B der Begründung eingegangen.   
 

9 .3 . Bela nge d er Denk m a lp f lege 
 
Denk m ale innerhalb des Geltungsbereiches sind nicht bek annt.  Bei den Erd- und 
Bauarbeiten k önnen im  Boden v erborgene, oberirdisch nicht sichtbare Denk m ale ( Bo-
dendenk m ale)  angeschnitten werden.  Diese Bodendenk m ale sind gem ä ß §  1 4  des 
Niedersä chsischen Denk m alschutz gesetz tes besonders geschütz t und m eldep flichtig.  
Sollte der Anlass z u der Annahm e gegeben sein, Sachen oder Sp uren gefunden z u 
haben, die auf ein K ulturdenk m al oder einen Bodenfund hindeuten, ist dieses unv er-
z üglich der U nteren Denk m alschutz behörde des L andk reises Heidek reis anz uz eigen.  
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9 .4 . Bela nge d es  Verk eh rs   
 
Entlang der L andesstraße ( L  1 7 0 )  sind außerhalb der förm lich festgesetz ten O rts-
durchfahrtsgrenz en der Stadt Schnev erdingen die anbaurechtlichen Bestim m ungen 
gem .  §  2 4  NStrG z u beachten.  Die Bauv erbotsz one ist m it einem  Abstand v on 2 0  m  
bis z um  ä ußeren Fahrbahnrand der L andesstraße gem .  §  2 4  ( 1 )  NStrG v on allen bau-
lichen Anlagen wie Carp orts, Garagen, Stellp lä tz en, Nebenanalgen, Verk ehrs-, L ager- 
und Aufstellflä chen, sowie v on Aufschüttungen und Abgrabungen größeren U m fangs 
freiz uhalten.  Die z eichnerischen Festsetz ungen der P lanz eichnung entsp rechen in 
dem  relev anten Bereich außerhalb der O rtsdurchfahrtsgrenz en den Darstellungen des 
Bebauungsp lanes Schnev erdingen Nr.  6 1  „ Inseler Straße –  West“  und werden als Be-
reich ohne Ein- und Ausfahrt belassen.  Z usä tz lich wurden die oben aufgeführten Best-
im m ungen in Form  eines Nachrichtlichen Hinweises ergä nz t.  
   

9 .5 . Alt a b la geru ngen 
 
Altablagerungen im  Geltungsbereich sind nicht bek annt.  Hinweise auf K ontam inatio-
nen sind der z ustä ndigen U nteren Bodenschutz behörde des L andk reises Heidek reis 
unv erz üglich anz uz eigen.  
 

9 .6 . Bra nd s c h u t z  
 
Gem ä ß §  4 2  NBauO  m uss z ur Brandbek ä m p fung eine ausreichende Wasserm enge, 
den örtlichen Verhä ltnissen entsp rechend, z ur Verfügung gestellt werden.  Für das 
P langebiet ( Wohnbaugebiete)  beträ gt der Richtwert für den L öschwasserbedarf 1 . 6 0 0  
l/ m in ( 9 6  m ³ / h)  für drei Stunden Benutz ungsdauer.  Grundlage für die Berechnung des 
L öschwasserbedarfes ist das Arbeitsblatt W 4 0 5  des Deutschen Vereines des Gas- 
und Wasserfaches e. V.  ( DVGW) , Stand J uni 2 0 1 6 .   
 
Die L öschwasserm enge m uss v on j edem  O bj ek t aus in einer Entfernung v on m ax .  3 0 0  
m  bereitstehen.  Dabei m uss eine L öschwasserentnahm estelle nach höchstens 1 5 0  m  
erreicht werden.  Für die L öschwasserv ersorgung werden die Stadtwerk e Schnev er-
dingen eine L öschwasserentnahm em enge v on 1 . 6 0 0  l/ m in an den Übergabep unk ten 
der stä dtischen Wasserv ersorgung bereitstellen.  
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1. Anlass 

Die Stadt Schneverdingen hat am 22.05.2017 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 82 „Erlenweg“ 

beschlossen. Dieser dient der Nachverdichtung und der Innenentwicklung und wird in einem be-

schleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB1 ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB und mit Verzicht auf eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem.  

§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. Das Planungserfordernis für den Bebauungsplan Nr. 82 

begründet die Stadt Schneverdingen aus der Wohnungs- und Wohnbaulandbedarfsanalyse 20302 mit 

dem Ziel, dem prognostizierten Rückgang der Einwohnerzahl entgegen zu wirken und dabei aus 

Gründen des Klima- und Ressourcenschutzes der Nachverdichtung der Innenbereichsflächen beson-

dere Bedeutung zukommen zu lassen. 

Zu dem geplanten Vorhaben wird im vorliegenden Fachbeitrag Artenschutz eine Potenzialeinschät-

zung zum Vorkommen und zur Betroffenheit planungsrelevanter Arten dargestellt. Es werden die 

möglichen Auswirkungen bzw. Betroffenheiten einer geänderten Flächennutzung auf potenziell vor-

kommende und gemäß Bundesnaturschutzgesetz besonders bzw. streng geschützte Arten gemäß 

§ 44 BNatSchG3 benannt. Des Weiteren werden Möglichkeiten zur Vermeidung artenschutzrechtli-

cher Konflikte aufgezeigt. 

2. Methodik 

Der Untersuchungsraum für den Artenschutzbeitrag umfasst den Geltungsbereich des Bebauungs-

planes sowie - hinsichtlich der Betrachtung von Störungen - das nähere Umfeld. 

Das Plangebiet wurde am 16. Oktober durch die Gruppe Freiraumplanung begangen. Es ist hierbei zu 

berücksichtigen, dass eine Bestandsaufnahme im Zuge der Begehung für die Flurstücke 160/3, 

166/95, 442/160 und 163 nur eingeschränkt möglich war, da es sich hierbei um abgezäunte Privat-

grundstücke handelt, die nicht zugänglich waren. Auch die angrenzenden privaten Hausgärten (OEL) 

konnten nicht betreten werden. Eine Einschätzung bezüglich der Existenz artenschutzrechtlich rele-

vanter Strukturen (Baumhöhlen, -spalten, etc.) konnte für diese Bereiche deshalb nur auf der Grund-

lage der Ansicht von außen auf den Gehölzbestand hin erfolgen. Weitere Hinweise hierzu finden sich 

in den Kapiteln 6 und 7.    

Dabei wurden die folgenden Arbeitsschritte durchgeführt: 

 die Erfassung des Baumbestandes als Grundlage für die faunistische Potenzialeinschätzung, 

unter Berücksichtigung der Ausprägung und Vitalität der Gehölze 

                                                           
1
 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt 

   durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist. 
2
 Stadt Schneverdingen (2016): Wohnungs- und Wohnbauland-Bedarfsanalyse 2030. Handlungskonzept. Beschlossen durch 

den Rat der Stadt Schneverdingen am 26. Mai 2016. S.1 
http://www.schneverdingen.de/Portaldata/38/Resources/stadt_und_politik/bekanntmachungen/Wohnungs-
_und_Wohnbauland-Bedarfsanalyse_2030.pdf 
3
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009. - BGBl I S. 2542, 

ausgegeben zu Bonn am 6. August 2009. Zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. August 2017- BGBL. I S. 
3202. 
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 die Aufnahme faunistisch / artenschutzrechtlich relevanter Strukturen der Gehölze, wie z.B. 

Spalten, Baumhöhlen, Nester im teilweise schon unbelaubtem Zustand vom Boden aus mit 

Hilfe eines Fernglases 

 Fotodokumentation 

Des Weiteren wurden die naturschutzfachlich relevanten landesweiten Datensätze des NIEDERSÄCH-

SISCHEN MINISTERIUMS FÜR UMWELT, ENERGIE UND KLIMASCHUTZ überprüft. Diese haben keine Hinweise auf 

eine besondere Bedeutung für den Artenschutz ergeben (MU 20174). Das Plangebiet liegt nicht in 

einem Schutzgebiet und es befinden sich hier auch keine geschützten Bestandteile, Objekte oder 

Flächen, die die rechtliche Voraussetzung zur Unterschutzstellung erfüllen. In einer Entfernung von 

etwa 1.500 m zum Plangebiet befindet sich in südwestlicher Richtung ein wertvoller Bereich für Brut-

vögel (Großvogellebensraum) mit landesweiter Bedeutung. 

Auch der aktuelle Landschaftsrahmenplan des Landkreises Heidekreis bietet keine Hinweise auf Be-

reiche mit besonderer Eignung für besonders bzw. streng geschützte Arten im Plangebiet (Landkreis 

Heidekreis 2013)5. 

Die Ableitung von potenziellen Artvorkommen erfolgt ausschließlich auf Grundlage der Habitataus-

stattung. Bestandserfassungen zur Fauna (z.B. Brutvögel, Fledermäuse) fanden nicht statt. 

Ein mögliches Artvorkommen ist an zwei Grundvoraussetzungen gebunden: 

1. Die Art kommt regional vor. 

2. Die Art findet im Gebiet geeignete Habitatbedingungen vor. 

Neben weiteren Informationen wurde hierzu insbesondere THEUNERT (2008a6und b7) zu Grunde ge-

legt. Es ist zu beachten, dass das tatsächlich vorhandene Arteninventar Defizite gegenüber dem Ar-

tenpotenzial aufweisen kann. Die Aufdeckung und Bewertung solcher Defizite kann nur über eine 

reguläre faunistische Erfassung erfolgen. Nur diese ermöglicht belastbare Aussagen u.a. zum Nicht-

Vorkommen einer Art. 

 

 

  

                                                           
4
NIEDERSÄCHSISCHEN MINISTERIUMS FÜR UMWELT, ENERGIE UND KLIMASCHUTZ (2017): Niedersächsische Umweltkarten 

http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umweltkarten/, aufgerufen am 19.10.2017 
5
Landkreis Heidekreis (2013): Landschaftsrahmenplan des Landkreises Heidekreis, Stand: 2013. 

6
THEUNERT, R. (2008a): Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten. Teil A: Wirbeltiere, Pflan-

zen, Pilze, Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 3/2008, NLWKN (Hrsg.). 
7
THEUNERT, R. (2008b): Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten. Teil B: Wirbellose Tiere, 

Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 4/2008, NLWKN (Hrsg.). 
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3. Charakter des Plangebietes 

Das Plangebiet wird der naturräumlichen Region „Lüneburger Heide und Wendland“ zugeordnet (MU 

2017). 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 82 „Erlenweg“ befindet sich im Westen des zentralen 

Siedlungsgefüges der Stadt Schneverdingen, einer Stadt im Landkreis Heidekreis in Niedersachsen. 

Schneverdingen gehört zur Metropolregion Hamburg. Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 

5,86 ha und umfasst den Siedlungsbereich, der von der Rotenburger Straße (L170) im Süden, von der 

Heinrich-Wahls-Straße im Südwesten, vom Erlenweg im Nordwesten, vom Großenweder Weg im 

Norden und von der Weststraße im Osten abgegrenzt wird.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist geprägt durch Ein- und Mehrfamilienhausgrundstücke 

mit teilweise weitläufigen Hausgartenflächen. Besonders von der Weststraße aus ziehen sich einige 

langgezogene und nur straßenbegleitend bebaute Flurstücke bis ins Zentrum des Geltungsbereiches 

(161/21, 162/2, 163 und 164, Flur 1, Gemarkung Schneverdingen). Viele der Gartenflächen sind mit 

Großbäumen besetzt. Außerdem befinden sich Grünland-, Scherrasen-, Gestrüpp-, Staudensaum- 

und Ziergebüschflächen insbesondere im zentralen Teil sowie flächige Gehölzbestände und Verkehrs-

flächen im Geltungsbereich. Die Gehölze sind überwiegend einheimische Arten, in dem vorliegenden 

Fall Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Linde, Erle, Hasel, Weide, Fichte sowie einige Obstbaumarten. Die 

Gehölzbestände sind diversen Alters, liegen in verschiedenen Vitalitäten vor und sind teilweise stark 

von Efeu bewachsen. Insgesamt ist das Plangebiet ein Siedlungsgebiet mit teilweise halboffenem 

Charakter. 
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4. Der besondere Artenschutz nach § 44 BNatSchG 

Mit der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes in 2007 wurden europarechtliche Regelungen zum 

Artenschutz aus Art. 12 der FFH-Richtlinie und Art. 5 der Vogelschutz-Richtlinie in nationales Recht 

umgesetzt. Diese sind im Zuge der Föderalismusreform bundesweit einheitlich als besonderer Arten-

schutz in § 44 BNatSchG verankert und am 01.03.2010 in Kraft gesetzt worden (vgl. BLESSING & 

SCHARMER, 20138; BNATSCHG, 20109). Planungsrelevant sind die sogenannten artenschutzrechtlichen 

Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG, die bereits in der Bauleitplanung insgesamt zu berück-

sichtigen sind, obwohl erst die Umsetzung der Planung zu einem Verstoß gegen diese Verbote führen 

kann und artenschutzrechtliche Belange in der Regel erst auf Ebene des Bebauungsplans zu bewälti-

gen sind (vgl. BLESSING & SCHARMER, 2013, S. 10f.). 

Gemäß § 44 Abs. Nr. 1-4 BNatSchG sind die folgenden artenschutzrechtlichen Verbote zu betrachten: 

 (Fauna): Störungs- und Tötungsverbot für besonders geschützte Arten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG. 

 (Fauna): Störung von streng geschützten Arten und europäischen Vogelarten während be-

stimmter Schutzzeiten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

 (Fauna): Beschädigung besonders geschützter Lebensstätten von besonders geschützter Ar-

ten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

 (Flora): Beschädigung besonders geschützter Pflanzen und ihrer Standorte gem. § 44 Abs. 1 

Nr. 4 BNatSchG. 

Die Definition, welche Arten als streng bzw. besonders geschützt gelten richtet sich nach § 7 Abs. 2 

Nr. 13 und 14 BNatSchG. Eine Übersicht hierzu bietet die nachfolgende Abbildung 1. Als streng ge-

schützte Arten gelten demnach die Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie, die Arten des Anhangs A 

der europäischen Artenschutzverordnung und alle Arten, die in der Bundesartenschutzverordnung 

unter Anlage 1, Spalte 3 aufgeführt sind. 

                                                           
8
BLESSING, M. & SCHARMER, E. (2013): Der Artenschutz im Bebauungsplanverfahren, 2. aktualisierte Auflage, Verlag W. Kohl-

hammer GmbH, Stuttgart, 138 S. 
9
BNATSCHG (2010): Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. IS. 2542), das zuletzt durch Artikel 100 des Gesetzes 

vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist. Das Gesetz trat am 01.03.2010 in Kraft. 
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Abbildung 1: Besonders geschützte Arten und streng geschützte Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG und euro-

päisch geschützte Arten gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG (verändert nach BLESSING & SCHARMER, 2013, S. 18).
10

 

Unter bestimmten Voraussetzungen können Handlungen von den artenschutzrechtlichen Verbots-

tatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 4 freigestellt werden. Unter anderem muss dazu 

für alle betroffenen europäisch geschützten Arten sichergestellt sein, dass die ökologische Funktion 

der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

gewährleistet bleibt. Dazu können vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) festge-

setzt werden. Für weitere Details sei auf § 44 Abs. 5 BNatSchG verwiesen. 

Ist eine Freistellung nicht möglich, kann geprüft werden, ob die Voraussetzungen für eine Ausnahme 

gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 und Satz 2 BNatSchG vorliegen. Ist dies nicht der Fall, verbleibt nur 

noch die Möglichkeit einer Befreiung gemäß § 67 Abs. 2 und 3 BNatSchG. 

5. Potenzialeinschätzung besonders bzw. streng geschützter Arten 

Die nachzuverdichtende Fläche, für die eine bauliche Inanspruchnahme durch das geplante Allge-

meine Wohngebiet vorgesehen ist, betrifft einen städtischen Siedlungsbereich mit Ein- und Mehrfa-

milienhausbebauung und teilweise großen Hausgartenflächen mit Großbäumen. Zudem liegen inner-

halb des Plangebietes mehrere gehölzgesäumte Grünlandflächen vor. 

Die Gehölzbestände bieten Potenzial für in Gehölzen bzw. Gehölzbeständen brütende Vogelarten 

und für gehölzbewohnende Fledermausarten. Außerdem sind zwei alte Schuppen bzw. Gartenhäuser 

im Plangebiet potenziell als Quartiere für Fledermäuse geeignet. 

                                                           
10

BLESSING, M. & SCHARMER, E. (2013): Der Artenschutz im Bebauungsplanverfahren, 2. aktualisierte Auflage, Verlag W. Kohl-
hammer GmbH, Stuttgart, 138 S. 
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Arten aus anderen Artgruppen (Amphibien, Reptilien, Käfer, Libellen, Schmetterlinge, Weichtiere 

sowie Säugetiere außer Fledermäuse) werden nicht als planungsrelevant eingestuft. Da es sich bei 

dem Plangebiet um einen innerörtlichen Bereich handelt, der aufgrund seiner Lage im Ort bereits 

Belastungen ausgesetzt ist (Verkehr, kulturelle Nutzungseinflüsse, Barrierewirkungen durch Bebau-

ung, gestalterische Überformung, ein begrenztes Maß an natürlichen Strukturen), ist eine vorhaben-

bedingte Betroffenheit von wild lebenden Arten, die aufgrund artspezifischer Lebensraumansprüche 

Bereiche mit anthropogenen Störeinwirkungen meiden oder bei denen es sich nicht um „Kulturfol-

ger“ handelt, weitestgehend auszuschließen. Für die genannten Tierartengruppen ist davon auszuge-

hen, dass – selbst wenn in Einzelfällen ein Auftreten einzelner Arten oder Individuen nicht vollkom-

men ausgeschlossen werden kann – ein Vorhandensein von ständigen Lebensstätten in Form von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aufgrund der fehlenden Habitateignung im Plangebiet auszuschlie-

ßen ist. 

5.1 Avifauna 

Die Beschreibung des avifaunistischen Potenzials und die Konfliktanalyse erfolgen auf der Ebene der 

Vogelgilden, da keine Einzelerfassungen durchgeführt werden und das Potenzial aus den vorhande-

nen Biotopstrukturen abzuleiten ist. Ausschließlich die nachfolgend kurz charakterisierten Gilden sind 

in der Konfliktanalyse von Bedeutung. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass im Bereich 

der Ortschaft Arten mit geringen Fluchtdistanzen und geringerer Störempfindlichkeit vorkommen 

(„Kulturfolger“).  

Gilde der Gehölzfreibrüter: 

Diese Gilde umfasst die frei in Gehölzbeständen brütenden Vogelarten, wie zum Beispiel Buch- und 

Grünfink, Ringeltaube, Rabenkrähe, Türkentaube, Amsel, Heckenbraunelle, verschiedene Gras-

mückenarten, Zaunkönig, Zilpzalp und weitere charakteristische Arten der siedlungsnahen Parks und 

Gärten. Die mit Gehölzen bestandenen Bereiche im Planungsraum sowie im Umfeld bieten für diese 

Arten gut geeignete Lebensräume. Durch die städtische Lage des Plangebietes und durch die umge-

benden Straßenzüge kann von einem mittleren Störpotenzial für die Avifauna ausgegangen werden. 

Es können ggf. auch Arten vorkommen, die eine höhere Störempfindlichkeit aufweisen. 

Gilde der Gehölzhöhlen- bzw. Nischenbrüter: 

Diese Gilde umfasst die in Höhlen und Nischen von Bäumen oder sonstigen Gehölzen brütenden Ar-

ten. Beispiele sind hier verschiedene Meisenarten, Bunt- und Grünspecht, Star, Feldsperling oder 

Gartenrotschwanz. Potenziell nutzbare Quartiere befinden sich lediglich in älteren Baumbeständen. 

73 der 102 Bäume weisen aufgrund eines jungen Alters oder eines dichten Bestandes Stammdurch-

messer zwischen 0 und 30 cm auf, teilweise in mehrstämmiger Wuchsform. 26 Bäume sind mittleren 

Alters mit einem Stammdurchmesser von 40 bis 60 cm und sechs Bäume haben Stammdurchmesser 

von 80 bis 100 cm.  

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden Bäume und Gebäude identifiziert, die ein Quartierpoten-

zial für gehölzbrütende Vogelarten sowie für Fledermäuse bieten. Bei den potenziellen Quartieren 

handelt es sich teilweise um Totholz (siehe Abbildung 4). Zudem konnten Quartierpotenziale, bedingt 

durch einen starken Efeubewuchs an einigen Bäumen, vom Boden aus nicht sicher ausgeschlossen 

werden (siehe Abbildung 3). Ein Großteil der Bäume ist jedoch durch regelmäßigen Baumschnitt ge-
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pflegt. Strukturen wie Astlöcher sind damit insgesamt nur wenig ausgeprägt. Es lassen sich lediglich 

sehr wenige Astabbrüche feststellen, aus denen sich Baumhöhlen entwickeln können, die ggf. für 

brütende Vögel nutzbar sind (siehe Abbildung 5). Es wurde ein Nistkasten festgestellt. Weitere kön-

nen in den nicht zugänglichen Flächen vorhanden sein. 

Gilde der Gehölz-Bodenbrüter, bodennaher Brüter: 

Die Arten dieser Gilde, wie beispielsweise das Rotkehlchen oder der Fitis nutzen Gras- und Stauden-

fluren und niedrige Gehölzstrukturen als Brutquartiere. Als Lebensraum für diese Arten eignen sich 

potenziell die randlichen Gehölzstrukturen, jedoch ist die Lebensraumeignung durch die vorhande-

nen Störeinflüsse (Verkehrslärm, Grünflächenpflege) eingeschränkt. 

Gilde der Gebäudebrüter 

Die Gilde umfasst die Vogelarten, die an Gebäuden, z.B. in Mauernischen oder –löchern, Dachspalten 

oder Sparrengebälk brüten. Dazu gehören neben dem Haussperling z.B. Rauch- und Mehlschwalbe 

oder Mauersegler und Hausrotschwanz. Potentielle Quartiere bieten im Planungsraum bestehende 

Gebäude (Wohnhäuser und Nebengebäude, Garagen sowie Schuppen und Gartenhäuser). Nester 

wurden während der Begehungen nicht gefunden. 

5.2 Fledermäuse 

Bei den Säugetieren ist vor allem die Gruppe der Fledermäuse als artenschutzrechtlich relevant zu 

betrachten. Alle Fledermausarten sind in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt und damit nach 

§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt. 

Potenzielle Quartierplätze von Fledermäusen (Höhlungen, Spalten) können ggf. im Bereich der älte-

ren Gehölze und Totholzbestände im Planungsraum sowie in und um die alten Schuppen bzw. Gar-

tenhäuser im Plangebiet, die teilweise in geschützter Lage innerhalb von Gehölzbeständen bestehen, 

vorliegen (siehe Abbildung 2). Hier ergeben sich Überschneidungen zu den Quartierpotenzialen für in 

Gehölzhöhlen brütende Vogelarten.  
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Abbildung 2: Schuppen mit Quartierpotenzial für Fledermäuse und gebäudebrütende Vogelarten.  

 

Für den größten Teil der Bäume kann aufgrund des jüngeren Alters ein Vorkommen von Quartieren 

ausgeschlossen werden. Ein Teil des Baumbestandes im Planungsraum konnte aufgrund von teilwei-

se starkem Bewuchs der Stämme durch Efeu nicht auf Höhlen o.ä. untersucht werden (siehe Abbil-

dung 3). Diese Bäume weisen aber für Fledermäuse nur ein geringes Habitatpotenzial auf, da diese 

freie Einflugschneisen zu ihren Quartieren benötigen. Baumhöhlen können von Fledermäusen auch 

im Winterhalbjahr (Winterschlaf) genutzt werden (z.B. vom Abendsegler). Weitere Quartiere, die zur 

Winterruhe geeignet wären, sind im Plangebiet nicht ermittelt worden (z.B. Keller, Gewölbe, Stollen). 

Artenschutzrechtlich sind Fledermausarten zu berücksichtigen, die Baumquartiere sowie Gebäude-

spalten nutzen. Relevante Arten sind z.B. Rauhautfledermaus, Abendsegler, Bart- und Zwergfleder-

maus. 

5.3 Weitere Artengruppen 

Die im Plangebiet vorhandenen Strukturen lassen nicht auf ein Vorkommen weiterer streng ge-

schützter Wirbeltierarten schließen. Auch das Vorkommen streng geschützter wirbelloser Arten ist 

nicht wahrscheinlich und somit auszuschließen. 

Ein potenzielles Vorkommen besonders geschützter Pflanzenarten kann ebenfalls ausgeschlossen 

werden. Zudem liegen keine Hinweise auf Vorkommen vor. Die vorhandenen Standortbedingungen 

bzw. Biotopstrukturen lassen keine besonders geschützten Pflanzenarten erwarten. Es ist deshalb 

nicht von diesbezüglichen artenschutzrechtlichen Konflikten auszugehen. 



Fachbeitrag Artenschutz zum Bebauungsplan Nr. 82 „Erlenweg“  
 

11 
 

 

Abbildung 3: Efeubewuchs an zwei Birken. 

 

 

Abbildung 4: Weide mit Neuausschlag und Totholzbestand 
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Abbildung 5: Astloch als Quartierpotenzial im Totholz eines Obstbaumes 

 

6. Konfliktanalyse 

Für die Konfliktanalyse wird von dem im Entwurf des Bebauungsplanes vom 28. August 2017 darge-

stellten Planungsstand ausgegangen. Darin ist der Erhalt von zwei Laubbäumen festgesetzt.  

Der Geltungsbereich ist, ausgenommen der enthaltenen Verkehrsflächen sowie der ca. 400 m² große 

Fläche für den Erhalt von Bäumen im Südwesten des Plangebietes, auf der kompletten Fläche als 

„Allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesen. Es ist daher davon auszugehen, dass insbesondere die Ge-

hölze auf den bisher nicht durch Wohnnutzung beanspruchten Flächen im Zuge der Bebauung des 

Gebietes verloren gehen, die nicht als „zu erhaltende Bäume“ festgesetzt wurden.  

Es ist zudem davon auszugehen, dass die Bäume auf den Grundstücken, die bei der Bestandsaufnah-

me nicht zugänglich waren ebenfalls verloren gehen. Diese Bereiche sind in Abbildung 6 schraffiert 

dargestellt.  
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Der Großteil der zu entfernenden Gehölze ist jüngeren Alters mit Stammdurchmessern von 20 bis 30 

cm. Ausgeprägte Strukturen, wie Höhlen oder Stammrisse, sind für Gehölze dieser Altersklasse eher 

unwahrscheinlich. Für neun ältere Bäume, die einen zum Teil stark ausgeprägten Efeubewuchs auf-

weisen, können Strukturen wie Höhlen oder Stammrisse nicht ausgeschlossen werden (s. Abbildung 

6). Darunter sind vier Fichten mit einem Stammdurchmesser von 30, 50 und zwei mal 80 cm, eine 

Eiche und zwei Birken mit jeweils 40 cm sowie eine Erle mit 30 cm Durchmesser.   

Das Quartierpotenzial im Bereich der Fichten, sowohl der Einzelbäume als auch der flächigen, nicht 

zugänglichen Fichtenbestände, wird als gering eingeschätzt, da Fichten in der Regel kaum arten-

schutzrechtlich relevanten Habitatstrukturen ausbilden. 

Für fünf Bäume konnte ein mögliches Quartierpotenzial für Fledermäuse sowie für Vogelarten der 

Gehölzhöhlen- und Nischenbrüter festgestellt werden. Es handelt sich hierbei mit einer alten Eiche 

und einem alten Ahorn um die beiden Gehölze, die im Bebauungsplan als „ zu erhaltende Bäume“ 

festgesetzt sind. Weiter weisen ein Ahorn innerhalb des Flurstücks 161/13 sowie zwei Obstbäume 

(als Totholz auf selbigem Flurstück direkt an den Wendeplatz angrenzend sowie auf Flurstück 165/1) 

entsprechende Quartierpotenziale auf. 

Zusätzlich zu den Baumverlusten werden zwei alte, hölzerne Schuppen im Bereich der Flurstücke 

162/2 und 164 innerhalb des Geltungsbereichs abgerissen. Beide weisen ein Quartierpotenzial für 

Fledermäuse und für gebäudebrütende Vogelarten auf. 

Ein Holunder im Plangebiet auf dem Flurstück 165/1 ist mit einem Nistkasten versehen.  
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      Abbildung 6: Bestand und artenschutzrechtliche Konflikte im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 82 
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Potenzielle artenschutzrechtliche Konflikte stellen sich wie folgt dar: 

Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: 

Bei der Entfernung vorhandener Gehölzstrukturen kann es baubedingt zur Verletzung oder Tötung 

von Tieren der besonders geschützten Arten oder ihrer Entwicklungsformen kommen. Davon ist in 

erster Linie die Avifauna, insb. die Gehölzfreibrüter betroffen. Die Betroffenheit von Gehölzhöhlen- 

und Nischenbrütern sowie der Artgruppe der Fledermäuse kann zudem ebenfalls nicht vollständig 

ausgeschlossen werden. 

Im Bereich der Bäume mit Quartierpotenzial sowie mit potenziellem Quartierpotenzial für Fleder-

mäuse und für Gehölzhöhlen- und Nischenbrüter kann eine Verletzung oder Tötung von Individuen 

nicht ausgeschlossen werden.  

Alle Gehölze können Nester von gehölzfreibrütenden Vogelarten enthalten, die im Zuge einer Fällung 

verloren gingen. Es kann somit eine Verletzung oder Tötung von Individuen nicht ausgeschlossen 

werden. 

Die Beseitigung der beiden Gebäude innerhalb des Geltungsbereichs (alte, hölzerne Schuppen) kann 

ebenfalls zur Verletzung oder Tötung von Tieren der besonders geschützten Arten oder ihrer Ent-

wicklungsformen führen, insbesondere der Fledermäuse und gebäudebrütenden Vögel. Während der 

Begehungen im Oktober 2017 konnten keine Vogelnester an den Gebäuden gefunden werden. Auch 

gab es keine Hinweise auf eine Nutzung durch Fledermäuse. Um diese sicher auszuschließen müssen 

die unbenutzten Teile eines Gebäudes (Dachböden etc.) jedoch begangen werden.  

Für die genannten Artengruppen ist ein artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial in Bezug auf § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vorhanden. 

Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: 

Für gehölzbrütende Vogelarten und baumbewohnende Fledermäuse können, je nach Intensität und 

Umfang der geplanten baulichen Maßnahmen, baubedingt Störungen im Planungsraum und in an-

grenzenden Gehölzbeständen auftreten. Diese Störungen sind jedoch lediglich auf die Zeit der Bau-

phase begrenzt, d.h. nicht dauerhaft. Erhebliche Störungen, die den Erhaltungszustand der lokalen 

Population der Arten verschlechtert, sind nicht zu erwarten. Die Vorbelastung hinsichtlich Störungen 

ist im besiedelten Bereich durch Erholungs- und Wohnnutzung bereits gegeben. 

Beschädigungsverbot geschützter Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: 

Bei der baubedingten Entfernung der Gehölze können Nester als geschützte Lebensstätten für Ge-

hölzfreibrüter sowie Gehölzhöhlen- und Nischenbrüter verloren gehen. Zudem kommt es zur Beseiti-

gung von Gehölzen mit Potenzial als Quartier für Fledermäuse sowie weiterer Gehölzhöhlen- und 

Nischenbrüter. Im Plangebiet sind 5 Bäume mit artenschutzrechtlich relevanten Strukturen ermittelt, 

d.h. sie sind potenziell als Lebensraum für höhlen- bzw. nischenbewohnende Arten geeignet. Dazu 

kommen 6 Bäume, an denen potenziell artenschutzrechtlich relevante Strukturen existieren können, 

diese aber aufgrund des Efeubewuchses nicht verifiziert werden konnten. Zudem können in den nicht 

zugänglichen Gehölzflächen weitere relevante Strukturen bestehen. 

Mit der Entfernung von Gebäuden im Planungsraum kommt es ebenfalls zur Beseitigung potenzieller 

geschützter Lebensstätten, insbesondere für die Artgruppe der Fledermäuse (s. Abbildung 2). An und 
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in zwei alten, Holzschuppen besteht ggf. ein Potenzial für Fledermaus- Wochenstuben sowie auch für 

Einzel- oder Zwischenquartiere. Zum Zeitpunkt der Begehung wiesen die Gebäude keine Vogelnester 

auf.  

Für die Artengruppen Avifauna und Fledermäuse ist ein artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial in 

Bezug auf § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vorhanden. 

7. Hinweise zur Lösung artenschutzrechtlicher Konflikte 

7.1 Vermeidungsmaßnahmen  

Erhalt von Bäumen und Gehölzstrukturen: Artenschutzrechtliche Konflikte, die § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tö-

tungsverbot) und Nr. 3 (Beschädigung geschützter Lebensstätten) die Avifauna und baumbewohnen-

de Fledermausarten betreffen, können durch den Erhalt von Baumbestand und Gehölzstrukturen 

vermieden werden. Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan werden zwei größere Bäume sowie 

eine kleinere Teilfläche im südwestlichen Teil des Geltungsbereichs zum Erhalt von Bäumen gesi-

chert. Darüber hinaus sind innerhalb des Plangebietes aktuell keine Bäume zur Erhaltung festgesetzt. 

Bäume mit artenschutzrechtlich relevanten Strukturen gehen demnach voraussichtlich verloren. Dies 

bedeutet einen Verlust von Lebensraumangeboten für höhlen- und nischenbewohnende Arten.  

Für alle im Kapitel 5.1 aufgeführten Gilden der Avifauna sowie für die Fledermausarten wird die öko-

logische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten blei-

ben, da im Umfeld reichhaltiger, zum Teil älterer Gehölzbestand an den Planungsraum angrenzt. Das 

Lebensraumangebot im Plangebiet selbst wird aber erheblich verringert. 

Insgesamt ist das Eintreten von Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 nicht vollständig ver-

meidbar, da voraussichtlich Bäume mit artenschutzrechtlich relevanten Strukturen verloren gehen. 

Die Bauzeit für lärmintensive Maßnahmen (z.B. Abbrucharbeiten der Gebäude) sowie die Baumfäl-

lung ist auf einen Zeitraum außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten zu beschränken. Die Beseitigung 

der Gehölze sowie der Gebäudeabriss sollte also im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und 28. Feb-

ruar liegen (§ 39 BNatSchG Abs. 5 Nr. 2). Damit kann einerseits dem Störungsverbot gemäß § 44 Abs. 

1 Nr. 2 bezüglich baubedingter Wirkungen entsprochen werden. Andererseits können artenschutz-

rechtliche Konflikte nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot) für die Avifauna vermieden werden. 

Kontrolle von Höhlenbäumen: In den Bäumen mit artenschutzrechtlicher Relevanz sind vorhandene 

Höhlen und Spalten vor Beginn der Fällungsarbeiten, z.B. mit einer Leiter oder ggf. mit einem Hub-

steiger, durch einen sachkundigen Gutachter auf Fledermausbesatz zu untersuchen. Die konflikt-

ärmste Zeit für diese Untersuchung ist September/Oktober (außerhalb des Winterschlafs, mögliche 

Wochenstuben sind bereits aufgelöst).  

Sollte das Quartier besetzt sein, besteht die Möglichkeit, Schleusen an der Quartieröffnung anzubrin-

gen, die das Ausfliegen, jedoch kein Einfliegen ermöglichen. Dann ist unmittelbar vor Beginn der Fäl-

lungsarbeiten sicher zu stellen, dass sich keine Tiere mehr in den Baumhöhlen befinden. Damit kön-

nen artenschutzrechtliche Konflikte nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot) während der Beseitigung 

der Gehölze für die Fledermäuse vermieden werden.  
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Kontrolle der Gehölzbestände, die im Zuge der Kartierungen nicht zugänglich waren: Die 

Gehölzbestände auf den Flurstücken 160/3, 166/95, 442/160 und 163, die für eine Bestandsaufnah-

me nicht zugänglich waren (s. Kap. 2), sind im Vorfeld konkreter Eingriffe in den Gehölzbestand durch 

einen Experten auf die Existenz artenschutzrechtlich relevanter Strukturen hin zu überprüfen. In die-

sen Beständen identifizierte Quartiere sind dann ebenfalls eingehender zu untersuchen (siehe oben).  

Kontrolle der Schuppen: Vor Beginn der Abrissarbeiten sind die beiden Gebäude vollständig im Inne-

ren sowie äußerlich auf Vorkommen von Fledermäusen durch einen sachkundigen Gutachter hin zu 

untersuchen. Auch hier ist der konfliktärmste Zeitpunkt September/Oktober. Sollte eine Quartiereig-

nung festgestellt werden und sind die Gebäude nicht durch Fledermäuse besetzt, kann, vorausge-

setzt die UNB stimmt zu, ein anschließender Abriss stattfinden. Sollte ein Besatz von Fledermäusen 

festgestellt werden, ist umgehend die Untere Naturschutzbehörde zu informieren, um das weitere 

Vorgehen festzulegen (möglicherweise Abwarten, bis das Quartier verlassen wird). Damit können 

artenschutzrechtliche Konflikte nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot) während des Gebäudeabrisses 

vermieden werden. 

Umhängen von Nistkästen für Vögel: Es wurde im Zuge der Bestandsaufnahme ein Nistkasten im 

Plangebiet festgestellt. Es können weitere auf den nicht zugänglichen Flächen vorhanden sein. Wir 

empfehlen, diese zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Beschädi-

gung geschützter Lebensstätten) außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten (s.o.) an andere geeignete 

Gehölze im räumlichen Zusammenhang zu versetzen. 

7.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Für die Beseitigung potenzieller Quartierstrukturen für die Artengruppe der Brutvögel  sowie für die 

Artgruppe der Fledermäuse sind zum Ausgleich Ersatzquartiere zu schaffen, um ein Eintreten des 

Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Beschädigungsverbot geschützter Lebensstät-

ten) zu verhindern. Entsprechende Maßnahmen sind als sogenannte vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen (CEF-Maßnahmen) vor Baubeginn umzusetzen, damit die Kontinuität der ökologischen Funk-

tionen im räumlichen Zusammenhang gewährleistet ist. 

Für die Beseitigung der Bäume mit artenschutzrechtlicher Relevanz und der damit verbundenen 

möglichen Beseitigung von Baumhöhlen/Stammrissen/Nischen oder ähnlichen Strukturen sowie po-

tenziell vorhandenen und als Lebensstätte geeigneten Strukturen sind im näheren Umfeld z.B. geeig-

nete Fledermauskästen / Nistkästen für Vögel aufzuhängen. Für jede Beseitigung einer Quartierstruk-

tur mit artenschutzrechtlicher Relevanz  ist ein entsprechendes Ersatzangebot bis zu einem Verhält-

nis von eins zu drei üblich. Wichtig ist dabei, dass die Kontinuität der ökologischen Funktionen im 

räumlichen Zusammenhang damit erreicht werden kann.   

Der Umfang der zu schaffenden Ersatzquartiere richtet sich danach, wie viele aktuell als Lebensstät-

ten anzusprechende Strukturen im Gebiet identifiziert werden. Eine Lebensstätte setzt eine tatsächli-

che Nutzung eines Quartiers bzw. eine zu erwartende Regelmäßigkeit der Nutzung durch eine Art 

voraus.  Eine differenzierte Ansprache der Lebensstätten ist deshalb nur durch eine Erfassung von 

Fledermäusen und Brutvögeln vor Ort möglich. Auf Grundlage einer Potenzialeinschätzung ist, gemäß 

dem Vorsorgeprinzip, zunächst jede potenziell geeignete Höhle als Lebensstätte anzusehen. 
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Fledermauskästen können im räumlichen Zusammenhang innerhalb des Geltungsbereichs beispiels-

weise an den Straßenbäumen am Erlenweg oder innerhalb der Erhaltungsfläche für Bäume im Süd-

westen des Plangebietes angebracht werden. Weitere Möglichkeiten ergeben sich in den näheren 

Gehölzstrukturen außerhalb des Plangebietes, jedoch ist der räumliche Funktionszusammenhang zu 

wahren.  

Über die geplanten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen kann eine Freistellung von den arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbeständen (vgl. §44 Abs. 5 BNatSchG) erreicht werden. 

Tabelle 1: Übersicht über die Verbotstatbestände und die zu ergreifenden Maßnahmen zur Vermeidung und zum vorge-

zogenen Ausgleich unter Erhalt der Kontinuität der ökologischen Funktionen im räumlichen Zusammenhang 

Verbotstatbestand Konflikt für Artengruppe Maßnahme  Verbotstatbestand 

Tötungsverbot nach § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

- Eintreten bei Be-

ginn der Baumaß-

nahme (Gehölz- 

und Gebäude-

beseitigung) 

Avifauna (Gehölzfreibrüter, 

Gehölzhöhlenbrüter, Gebäu-

debrüter) 

Begrenzung der Zeit für 

die Gehölzbeseitigung 

außerhalb der Brut- u. 

Aufzuchtzeiten (V)  

vermieden, 

weitere nicht brü-

tende betroffene 

Arten weichen aus 

Fledermäuse (gehölz- und 

gebäudebewohnende Ar-

ten) 

Untersuchung der Bäume 

mit artenschutzrechtlicher 

Relevanz und der Gebäude 

nach Fledermausbesatz 

und den Abriss der Ge-

bäude (Sept./Okt.) (V) 

vermieden 

Störungsverbot nach § 

44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG 

Avifauna, Fledermäuse 

 

Lärmintensive Bauarbeiten 

(Gehölzbeseitigung, Bo-

denarbeiten) außerhalb 

der Brut- und 

Aufzuchtzeiten (V).  

vermieden 

Beschädigungsverbot 

geschützter Lebens-

stätten nach § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG: 

Avifauna (Gehölzfreibrüter, 

Gehölzhöhlenbrüter, Gebäu-

debrüter) 

 

 

 

 

Fledermäuse (gehölz- und 

gebäudebewohnende Ar-

ten) – Verlust von insg. 5 

Strukturen im Bereich der zu 

entfernenden Gehölze, 

Verlust von insg. 6 weiteren 

potenziell als Habitat geeig-

neten Strukturen. Zusätzli-

cher Verlust in den nicht 

zugänglichen Gebieten mög-

lich. 

Verlust von 2 Gebäuden mit 

potenzieller Habitateignung 

Aufhängen von bis zu 3 

Fledermaus- bzw. Nistkäs-

ten je verlorengegangener 

Lebensstätte (ACEF). 

Umhängen von bestehen-

den Nistkästen (V). 

 

Prüfung nicht zugänglicher 

Gehölzflächen, Prüfung 

von Gebäuden auf Besatz 

mit Fledermäusen (V). 

Ggf. Schaffung von Ersatz-

quartieren durch vorgezo-

gene Ausgleichs-

maßnahme (ACEF) notwen-

dig. 

ausgleichbar 

ausgleichbar 
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7.3 Zusammenfassung 

Im Zuge des Artenschutzfachbeitrages wird zum geplanten Vorhaben eine Potenzialeinschätzung zum 

Vorkommen planungsrelevanter Arten durchgeführt. Der Eingriff wird artenschutzrechtlich bewertet 

und Möglichkeiten zur Vermeidung und zum Ausgleich aufgezeigt. 

Das Plangebiet ist als urbaner Standort mittleren Störeinflüssen ausgesetzt. Es bietet auf Grund sei-

nes Baumbestandes dennoch Lebensraum für zahlreiche Vogelarten der Siedlungsbereiche und Gär-

ten. Zudem kann das Vorkommen von Fledermäusen nicht ausgeschlossen werden. 

Ein Großteil der Gehölze im Plangebiet wird beseitigt. Für die zu beseitigenden Bäume ist vor der 

Rodung sicher zu stellen, dass sich im Bereich von Baumhöhlen/Astlöchern keine Fledermäuse befin-

den. Für den notwendigen Abriss von zwei unbewohnten Holzschuppen ist vor Beginn der Baumaß-

nahme ebenfalls ein Besatz von Fledermäusen im Nahbereich auszuschließen. Mit dieser Kontrolle 

sowie durch eine Bauzeitenregelung können artenschutzrechtliche Konflikte vermieden werden. Für 

den Verlust potenzieller Lebensräume/Quartiere von Fledermäusen sowie von höhlenbewohnenden 

Brutvögeln (Rodung von Gehölzen, Gebäudeabriss) sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) durchzuführen.  

 

 

M. Sc. Marko Krause 

Gruppe Freiraumplanung, Landschaftsarchitekten 
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